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Mensch und Boden




Man hat gesagt und wiederholt: Wo mir's wohlgeht, ist mein
Vaterland! Doch wire dieser trostliche Spruch noch besser
ausgedriickt, wenn es hiee: Wo ich niitze, ist mein Vaterland!
Zu Hause kann einer unniitz sein, ohne daf} es eben sogleich
bemerkt wird; aulen in der Welt ist der Unniitze gar bald of-
fenbar.

Auch ohne Besitz 146t sich Benutzung denken, und wir se-
hen den eifrigen Landwirt eine Flur verlassen, die ihm als
Zeitpichter Vorteil und Freude mehrere Jahre gewihrt hat; un-
geduldig forscht er nach gleichen oder groferen Vorteilen, es
sei nah oder fern. Ja sogar der Eigentiimer verlaft seinen erst
gerodeten Neubruch, sobald er ihn durch Kultur einem weni-
ger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; aufs
Neue dringt er in die Wiiste, macht sich abermals in Wildern
Platz, zur Belohnung jenes ersten Bemiihens einen doppelt
und dreifach groBern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht
zu beharren gedenkt.

Bleibe nicht am Boden heften;
Frisch gewagt und frisch hinaus!
Kopf und Arm mit heitern Kriften,
Uberall sind sie zu Haus;

‘Wo wir uns der Sonne freuen,

Sind wir jede Sorge los;

DaB wir uns in ihr zerstreuen,
Darum ist die Welt so grof3.

Johann Wolfgang von Goethe
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Pachtmarkt statt Kapitalmarkt
Eckhard Behrens

In der Rezession pflegen die Bodenpreise zu stagnieren, wenn nicht sogar
zu sinken. Mancher Spekulant schliddert in die Pleite. Das Gruselkabinett
der Spekulation hat hohen Unterhaltungswert. Wer wagte es, sich die Finger
an diesem heilen Markt zu verbrennen?

Kassandra wechselt das Thema: die Bodenpreise steigen nicht mehr ins
Unendliche; sie fallen unerwartet ins Unendliche. Ist dies der richtige Zeit-
punkt, in den FRAGEN DER FREIHEIT iiber die Zusammenhinge von
Marktwirtschaft und Bodenordnung zu schreiben? Was konnen wir zur Zeit
iiber diesen Zusammenhang lernen? Offenbar stabilisieren die sinkenden
Kapitalmarktzinsen noch die Nachfrage nach Sachwerten. Was haben wir
bei wieder ansteigenden Kapitalmarktzinsen zu erwarten? Warum kénnen
wir nur in der unerwiinschten Rezession das Phidnomen eines Riickzugs des
Kapitals aus dem Boden beobachten?

An den Friichten der Erde sollten alle Menschen gleichen Anteil haben —
als unverduflerliches Menschenrecht, d.h. als ein Recht, das kein Mensch
einem anderen Menschen verkaufen darf oder vererben kann. Jeder hat es
nur, solange er auf dieser Erde lebt — aber wirklich vom ersten bis zum letz-
ten Tag. Ein gleich wertvolles Stiick Boden fiir jeden? Fiir das Recht, auf der
Erde leben zu diirfen, miite dann niemand arbeiten. Wie erreicht man dies?

Das Einkommen aus Boden ist falsch verteilt, weil die Bodenrente kiuf-
lich ist. Die Kapitalisierung der Bodenrente mit dem Realzins des Kapital-
marktes ist der Bodenpreis. Wenn wir Boden kaufen, tauschen wir Kapital
gegen Boden und vergleichen die Kapitalrente, auf die wir dabei verzichten,
mit dem Recht auf die ewige Bodenrente, die wir dabei erwerben.

Also darf der Boden kein Kapitalgut sein. Vermégen darf beim Zugang
zum Boden keine Rolle spielen, nur die Fihigkeit zur Bodennutzung ist ge-
fragt. Wer auf dem Boden richtig investiert und arbeitet, kann eine Pacht er-
wirtschaften. Nur wem dies gelingt, lebt verlustfrei mit dem Boden, dessen
Nutzung ihm von der Allgemeinheit zugebilligt wurde.

Jeder ein Pichter, der soviel pachten darf, wie er im Wettbewerb mit allen
anderen bezahlen kann, um dort zu leben und zu arbeiten, wo er dies gerne
mdchte. Alle gemeinsam sind wir die Verpéchter, die sich die Pachteinkiinf-
te teilen. Es ist ein wirtschaftliches Menschenrecht, zu gleichen Teilen an
den weltweiten Pachteinnahmen (Bodenrenten) beteiligt zu werden!

Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993) 3
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Mensch und Boden

Gedanken zu einer den Weltfrieden fordernden, umwelt- und naturvertrig-
lichen marktwirtschaftlichen Bodenordnung*

Jobstv. Heynitz

I. Bodenordnung — Weltfrieden, Umwelt- und Naturschutz?

Die Frage nach dem Verhiltnis des Menschen zum Boden, ndmlich zur Erd-
oberflache und den Bodenschiitzen, weist in eine etwas andere Richtung als
die Frage nach dem Verhiltnis des Menschen zur Umwelt und belebten Na-
tur. Einige gemeinsame Beriihrungspunkte gibt es aber: Ein erster ist das
Gefahrenpotential; die Welt brannte am Golf auch wegen der Bodenschitze
und das Gefahrenpotential des menschlichen Handelns fiir Umwelt und Na-
tur ist AnlaB fiir eine Reihe von Versuchen, das Verhiltnis zwischen
Mensch, Umwelt und Natur zu bessern. In der Frage, welchen Boden-
flichenverbrauch diirfen und wollen wir uns aus Griinden der begrenzten
Natur und des Umwelt- und Menschenschutzes leisten, besteht ein engerer
Beriihrungspunkt zum Umweltschutz und zur Naturvertriglichkeit. Und ein
dritter ist die gemeinsame Frage danach, welche Regeln das Verhiltnis von
Mensch und Boden einerseits und das der Menschen zur Umwelt und Natur
andererseits bestimmen sollen.

Vielleicht iiberraschend ist dabei die Einsicht, da3 eine natur-, umwelt-
und menschengerechte Bodenordnung die 6konomische Ordnung nicht be-
eintridchtigt, sondern deren Effizienz erhohen kann.

II. Einige Schlaglichter zur Bodenfrage
1. Flichenverbrauch wdchst
Gegenwiirtig beansprucht der durchschnittliche Westdeutsche Jahr fiir Jahr
einen halben Quadratmeter Wohnfldche mehr. Bei einer westdeutschen Be-
volkerung von 60 Millionen bedeutet dieses Wachstum, daB jihrlich die

Wohnfliche von K&ln, alle vier Jahre die des Ruhrgebiets und alle zehn Jah-
re die von Bayern neu gebaut werden muf3, ohne dafl mehr Menschen eine

* Erweiterter Vortrag, gehalten auf der Tagung »Chemie —- Umwelt — Mensch« in Lindau vom 24.-26. Mai 1991.
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Jobst v. Heynitz: Mensch und Boden

Wohnung erhalten!). Dieses Wohnflichenwachstum bedeutet auch mehr
Heizung, mehr Verkehrsfliche und stofit auf 6kologische Bedenken. Das
Wohnflachenwachstum ist nur ein Beispiel fiir den wachsenden Flichenver-
brauch zulasten der Natur. Der Flichenverbrauch fiir gewerbliche Zwecke,
fiir Verkehr und Freizeitgebrauch ist ebenfalls betréchtlich.?)

Fragt man nach den Ursachen des wachsenden Fliachenverbrauchs zula-
sten von Odland, land- und forstwirtschaftlichen Flichen, so sind zu nen-
nen:

— die wachsende Produktivkraft der Wirtschaft, speziell im gewerblichen
Bereich, und der Einkommensanstieg der Gesamtbevolkerung; man kann
sich mehr Wohnfliche leisten, mehr privaten Verkehr auch, mehr Sport-
und Freizeitfliche usw.,

- die wachsende Zahl von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten, - die Woh-
nungsnachfrage junger Leute, die das Elternhaus frither verlassen,

— eine vollig verfehlte Subventionspolitik fiir Wohnungen.

2. Verfehlte, aber mit dem Bedarf der einkommensschwachen Bevélkerung
begriindete Mieterschutz- und Subventionspolitik

Das sozialpolitische Anliegen, Menschen mit niedrigen Einkommen men-
schenwiirdiges Wohnen zu ermdglichen zu einem Preis, den sie aus ihrem
Einkommen auch bezahlen konnen, ist nicht nur legitim, sondern ein
schlichtes Gebot der Menschenwlirde und der elementaren Menschenrechte
und dariiber hinaus eine wirtschaftspolitische Notwendigkeit. Denn ver-
armte, in unwiirdigen Wohnverhiltnissen hausende Menschen sind nur
schwer lern- und bildungstahig, so daf sie als mitarbeitender und mittragen-
der Teil einer prosperierenden Wirtschaft ausfallen. Thnen fehlt nicht nur
Geld, sondern in der Regel auch das Interesse am Erwerb vieler produzierter
Giiter und Dienste, z.B. aus dem kulturellen Bereich. Sie fallen also auch
auf der Nachfragerseite fiir die auf das gegenseitige Geben und Nehmen an-

" Roland Stimpel, Der verbaute Markt, Villengliick und Wohnungsnot, Fischer-Taschenbuch 10152, Frankfurt am
Main, 1990, S. 10.

Die Furcht vor dem Flachenverbrauch kann auch tibertricben sein. Zahlen erniichtern: Bei einer durchschnittlichen
‘Wohnfliche von 35 qm pro Kopf und 79 Millionen Einwohnern in der um Ostdeutschland vergroBerten Bun-
desrepublik wiirde die Wohnflidche, wenn alle in ebenerdigen Bungalows wohnen wiirden, 2765 gkm betragen. Das
wiren 0,775 % der Gesamtfliche der Bundesrepublik einschiieBlich der ostdeutschen Bundesldnder von 356.846
gkm. Da es aber viele mehrgeschossige Wohnbauten gibt, f4llt die Wohnfliche geringer aus und bleibt sicher unter
0,7 %. Hinzurechnen muB man aber die Verkehrsflichen fiir die ErschlieBungsstrallen von etwa 50 % der Wohnfla-
chen. Auch sind viele Girten teilweise versiegelt. — Weiter hinzurechnen muf3 man die gewerblichen Flachen und
die groBen Verkehrsverbindungen, wie Autobahnen, Fernstralen, Bahnanlagen, so da} sich das Versiege-
lungspotential noch um einiges erhht und 6kologisch Fragen aufwirft.

2

N
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Jobst v. Heynitz: Mensch und Boden

gewiesene und erst dadurch leistungsfihige Wirtschaft aus. Der Mieter-
schutz und Subventionen aller Art bis hin zum sozialen Wohnungsbau, de-
ren Zweck es ist, angemessen niedrige Wohnungsmieten und Wohnungs-
preise fiir einkommensschwache Bevolkerungskreise zu ereichen, sind
deshalb Einrichtungen, die unter den gegenwirtigen Umstidnden der Bo-
denordnung nicht nur sozialpolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch
Sinn machen und solange schlicht notwendig, bis sie in der einen oder ande-
ren Weise leistungsfihiger gestaltet oder ersetzt werden.

Aber etwa 70 Milliarden DM Subventionen werden in Westdeutschland
jahrlich fiir den Wohnungsbau eingesetzt, die groffiten Summen fiir Ab-
schreibungsvergiinstigungen und direkte Subventionen an Vermieter und
die Steuerfreiheit von GrundbesitzverduBerungen (ca. 50 bis 60 Milliarden
DM jihrlich)?). Begiinstigt werden davon vor allem die Inhaber hoher Ein-
kommen, weil Abschreibungssubventionen und die Steuerbefreiung von
VerduBerungsgewinnen bei hohem Aufwand am hochsten ausfallen. Beim
Bediirftigen mit niedrigem Einkommen bleibt am wenigsten hingen, ob-
wohl mit seinem Bedarf diese Subventionen begriindet werden. Die Sub-
ventionspolitik fiir den westdeutschen Wohnungsmarkt ist daher kono-
misch ineffizient und 6kologisch gefdhrlich.

3. Ungleichgewichtige Eigentumsverteilung

40% aller Bewohner Westdeutschlands wohnen in eigenen vier Winden
(allerdings haben etwa 70 % aller Familien mit mehreren Kindern ein Ei-
genheim oder eine Eigentumswohnung). 60% aller Bewohner West-
deutschlands — allerdings vorwiegend Ein- und Zweipersonenhaushalte —
sind vom Wohneigentum und der Unabhiéngigkeit, die es vermittelt, ausge-
schlossen; sie sind Mieter und trotz weit reichender Mieterschutzgesetze
von Vermietern abhéngig.

Zahlen iiber die Verteilung des Grundeigentums fiir gewerblich genutzte
Flichen und Riume liegen mir nicht vor. Abgesehen von der Landwirt-
schaft diirften aber die meisten gewerblichen Nutzer, vor allem in den Bal-
lungszentren, Mieter oder Pichter der Gebdude und unbebauten Flichen
sein, so daf} auch hier Eigentum ungleich verteilt ist und Mieter und Péchter
von Vermietern und Verpichtern abhingig sind.

*Roland Stimpel (FN 1), S. 1191,
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Jobst v. Heynitz: Mensch und Boden

4. Konfliktpotential durch Ausgaben und Einnahmen fiir Bodennutzang

Leben, Spielen, Arbeiten, Wohnen usw. ist ohne sicheres Recht auf Boden-
nutzung, z.B. Eigentum, Miet- oder Pachtrecht, nicht moglich. Wer keines
dieser Rechte sein eigen nennen kann, ist obdachlos; ihm fehlt eine wichtige
Existenzgrundlage. Deshalb haben sichere Bodennutzungsrechte einen ho-
hen Wert und bicten dafiir Nachfrager in Konkurrenz zueinander entspre-
chend hohe Preise, sei es als Kaufpreis fiir den Erwerb des Grundeigentums,
sei es als Miet- oder Pachtzins fiir Miet- und Pachtrechte.

Grundstiicke werden — abgesehen von der Landgewinnung am Meer in
Holland oder an der deutschen Nordseekiiste — weder produziert noch kon-
sumiert. Ihr Herstellungsaufwand ist — von den bezeichneten Ausnahmen
der Landgewinnung abgesehen — gieich Null, aber ihr Gebrauchswert in der
Zeitist unendlich.

Die Ausgaben (Kaufpreise, Pacht- und Mietzinsen) fiir das Recht auf die
reine Bodennutzung, z.B. fiir die Nutzung zum Hausbau und der Wohnung,
und die entsprechenden Einnahmen konnen daher kein Produktionskosten-
ersatz oder etwas dhnliches sein. Sie sind reine Nutzungsrechtspreise, ei-
nem Nullsummenspiel vergleichbar, bei dem die eine Seite verliert, was die
andere gewinnt. Was Kiufer, Mieter, Pachter an Kosten fiir das Recht auf
Bodennutzung zahlen, wird Gewinn bei den Verkédufern, Vermietern, Ver-
pichtern in ihrer Gesamtheit iiber die Zeit hin. (Beim einzelnen Verkiufer,
Vermieter und Verpidchter sind seinen Gewinnen die Kosten
gegeniiberzustellen, die er fiir den Erwerb seines Grundstiicks aufgewendet
hat). Steigt die Nachfrage, z.B. angeheizt durch Subventionen, so steigen
die Ausgaben der einen und die Gewinne der anderen; fillt sie, z.B. durch
Streichung von Subventionen, so kénnen die Ausgaben und Gewinne fal-
len.

In Osteuropa, das sich der Marktwirtschaft zuwendet, steht die Privatisie-
rung des Bodens an. Viele fiirchten sich vor der Privatisierung. Sie ahnen
wohl, daf der Verkauf oder die kostenlose Abgabe des Bodens in Privatei-
gentum allein nicht die volle Losung ist, sondern wieder neue, wenn auch
andere Abhingigkeiten und Ungerechtigkeiten schaffen wird. Diese Angst
in der Bevilkerung kann die dringende Privatisierung der Grundstiicke und
den konsequenten Einstieg in die Marktwirtschaft behindern oder sogar ver-
hindern mit wahrscheinlich bésen Konsequenzen auch fiir den Westen.

Im Westen werden die Unebenheiten der Bodenordnung in der Wirt-
schaftswissenschaft und im politischen Raum in der Regel verharmlost. Im
Leben spielen die Unebenheiten doch eine Rolle. Ins politische Blickfeld
kommen regelmiBig aber nur oberflichliche Symptome, etwadie Abhéngig-
keit der Mieter, Pichter und Kiufer von Grundbesitz von ihren Vermietern,

Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993) 7
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Jobst v. Heynitz: Mensch und Boden

Verpichtern und Verkédufern oder momentane Engpisse, z.B. Wohnraumhal-
den, dann wieder Wohnungsnot. Hier wird angekniipft und versucht zu hel-
fen, weil tiefere Schichten des Problems ausgeblendet bleiben, ihre Betrach-
tung politischnicht opportunist, regelmiBig nur ein Teil der Bevolkerung zur
Klientel einer politischen Partei gehort, selbst verordnete bequeme poli-
tische Reaktionsmuster bestehen und Mehrheiten fiir tiefer greifende Refor-
men nur selten erreichbar sind. So werden die jeweils vordergriindig Hilfsbe-
durftigen Schutzobjekt ineffektiver Eingriffe, z.B. des Mieterschutzes, des
sozialen Wohnungsbaus und von allerlei Subventionen, die zwar gut gemeint
sind, aber an den Unebenheiten der Bodenordnung nichts dndern und bose
Folgen (Nebenwirkungen) haben. So begiinstigen z.B. der Mieterschutz und
der soziale Wohnungsbau die Fehlbelegung von Wohnungen und machen
deshalb denen das Leben schwer, die Mietwohnungen brauchen, sie aber
nicht finden. Abschreibungssubventionen heizen die Bodennachfrage an, er-
hohen die Bodenpreise und tragen zum iibermiBigen Flachenverbrauch bei.
Der Markt versagt noch mehr.

5. Bodenschiditze ungleich verteilt und zu billig

Bodenschitze sind in ihrem schlichten Dasein an manchen Orten der Erde
ebensowenig wie Grundstiicke produziert. Aulerdem sind sie ungleich ver-
teilt. In der ungleichen Verteilung der Bodenschiitze und der Einnahmen
daraus liegt ein besonderes Konfliktpotential, was u.a. beim jlingsten Golf-
konflikt zwischen den in Kuweit eingefallenen irakischen Truppen und den
Truppen der USA und anderer Linder im Auftrag der Vereinten Nationen
sichtbar wurde; denn dabei spielte auch die Verteilung der Oleinnahmen un-
ter den arabischen Staaten eine Rolle.

Wir verbrauchen Unmengen nicht wieder zu beschaffender Bo-
denschitze. Sie werden offenbar verschwendet. Verschwendung ist immer
ein Zeichen dafiir, da Kosten zu niedrig oder Gewinne zu hoch und/oder
falsch verteilt sind. Aus 6kologischen Griinden sind die Bodenschiitze viel
zu billig. — Wer Erdol heute fordern und gewinntrichtig verkaufen kann,
wird, wenn dieses »Recht« in einer Krisenregion wie am Persischen Golf
morgen gefihrdet erscheint, alles daran setzen, noch heute moglichst viel 01
herauszuholen und zu verkaufen. Die Folge ist: Ol wird billig! Welche Be-
deutung eine Friedensordnung und sichere Eigentumsverhiltnisse auch fiir
die Schonung der Bodenschitze hat, macht dieses Beispiel deutlich.

Deshalb gehoren die Bodenschitze als Unterthema zur Frage nach einer
gerechten Bodenordnung.

g Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993)
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Jobst v. Heynitz: Mensch und Boden

III. Rechtliche und 6konomische Seite der Bodenordnung

Der Mensch tritt der Erde als Nutzer und Verbraucher gegeniiber, aber auch
als einer die Erde Gestaltender, so dal — unter giinstigen Bedingungen —z.B.
Kulturlandschaften mit einem Artenreichtum entstanden sind und neu ent-
stehen konnen, die nur naturbelassen so nicht entstanden wéren und nicht
entstehen konnten. Daher kann der Zweck einer modernen Bodenordnung
nicht allein darin bestehen, den EinfluBbereich der Menschen méglichst
weit zuriickzudringen. Es kommt mehr darauf an, was geschehen darf und
nicht darf, und es gilt, genligend Bewufitsein und Phantasie zu entwickeln,
damit den Menschen bei der Beantwortung dieser Frage nicht nur Schran-
ken gesetzt, sondern Gestaltungsraume geoffnet werden, die ihre und der
Erde Entwicklungsmoglichkeiten in heilender und kultureller Richtung
Raum geben.

Die im Rahmen der Bodenordnung zu kldrenden Fragen haben daher fol-
genden Inhalt: Was ist an Flichennutzung, was an Nutzung von Boden-
schitzen insgesamt vertretbar und fiir die Fortentwicklung von Erde, Natur
und Mensch giinstig und zu fordern? Wie sollen verschiedene, sich gegen-
seitig ausschlieBende Nutzungszwecke auf die vorhandene oder durch Na-
tur- und Umweltschutzerfordernisse begrenzte Fliache verteilt werden; soll
z.B. eine bestimmte Fliche dem Wohnungsbau oder gewerblichen Zwecken
dienen? Welche Nutzungsformen der begrenzten Bodenschitze sollen ge-
wihlt werden, welche unberiicksichtigt bleiben? Und wer darf unter mehre-
ren eine bestimmte Flidche und freigegebene Bodenschitze nutzen? — Die in
diesen Fragen angesprochenen Verteilungskonflikte betreffen
1. die Festlegung zuldssiger Nutzungszwecke und ihre Verteilung zueinan-

derund
2. die Verteilung der Nutzungs-Werte an Flichen und Bodenschétzen unter
die Nachfrager.

Die Festlegung zuldssiger Nutzungszwecke und ihre Verteilung zueinander
betrifft uns Menschen alle gleichermafen. Deshalb geht es um Rechtsfra-
gen. Dafiir sind Verfahren wie die Bebauungsplanung und dhnliche Verfah-
ren notwendig, die Nutzung erlauben, verbieten und zueinander in Bezie-
hung setzen.

Die Verteilung der Nutzungs-Werte unter die Nachfrager betrifft 6kono-
mische Werte und kann daher sinnvoll nur geldst werden, wenn 6konomi-
sche Verteilungsverfahren eingesetzt werden. Wer anderes versucht, macht
staatliche oder kommunale Behorden und Gesichtspunkte politischer Op-
portunitit zum Platzanweiser; die leidvollen Erfahrungen der Volker Osteu-
ropas, RuBlands und der anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die
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aus Westdeutschland sattsam bekannten und sich auch anderswo wiederho-
lenden Skandale beim Verkauf kommunaler oder staatseigener Grund-
stiicke sind abschreckend genug; diese Art der Verteilung Gkonomischer
Werte fiihrt zu nichts Gutem, sie ist ordnungspolitisch verfehit.

IV. Leitlinien fiir die rechtliche Bodenordnung

Fiir die rechtliche Ordnung der Flachennutzung und ihre Verteilung zueian-
der haben sich neben generellen Regelungen in Verbots- und Gebotsgeset-
zen Verfahren wie die Bebauungsplanung im kleinrdumigen Bereich und
verwandte Verfahren fiir die weiteren Riaume bewihrt*). Fiir die Nutzung
der Bodenschiitze haben sich die innerstaatlichen Regeln der Berggesetze
bewihrt. Diese Verfahren konnen — das ist keine Frage — jeweils noch ver-
bessert werden, ohne das hier ausbreiten zu wollen. Vor allem diirfen diese
Verfahren nicht an Landesgrenzen halt machen. Die grenziiberschreitenden
Umweltprobleme und die weltweit nicht geloste Frage der Nutzung von Bo-
denschitzen lassen erahnen, welche Aufgaben noch zu lésen sind, bevor auf
diesem Felde Frieden herrschen kann und der Weg fiir sachgemiBe Losun-
gen auf diesem Sektor frei wird. Ein gutes Beispiel dafiir ist das internatio-
nale Abkommen iiber die Gewinnung von Bodenschiitzen auf dem Meeres-
grund mit entwicklungsfihigen [.osungsansitzen.

V. Leitlinien fiir die 6konomische Bodenordnung
1. aus okologischer Sicht

Hohe Kosten tragen zum sparsamen Umgang mit Resourcen bei. Deshalb
miissen die Kosten des Wohnens und sonstiger Bodennutzung voll getragen
werden. Das bremst den Verbrauch von Bodenflichen, insbesondere das
Bodenflachenwachstum. Bediirftigen Menschen ist durch personliche Sub-
ventionen, z.B. das Wohngeld oder ein Baugeld, zu helfen. Die gegenwiirti-
ge Subventionspolitik der Wohnungswirtschaft leistet das nicht und mufl
beendet werden.

Das Wohnen und andere Bodennutzung muf aus 6kologischen Griinden
fiir jedermann gleichméBig teuer sein, nicht nur fiir Pichter und Mieter, son-

%) Wie weit das fiir kologische und rohstoffwirtschaftliche Belange reichen mu8, hat Eckhard Behrens beschrieben
in Fragen der Freiheit (FdF) Heft 222, S. 56 ff.
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dern auch fiir Eigentiimer, die ihren Boden schon jahrelang ohne wesent-
liche Kostensteigerungen besitzen.

Der sorgsame Umgang mit Resourcen aus Griinden der Werterhaltung
und der Kosteneinsparung, z.B. der Werterhaltung von Gebiuden und des
Verbrauchs von Heizenergie, ist nach aller Erfahrung bei Eigentiimern am
grofiten. Daher ist aus 6kologischen Griinden das Wohnungs- und gewerb-
liche Boden- und Geb#udeeigentum eine sinnvolle Einrichtung.

Fiir Bodenschitze gilt prinzipiell Gleiches. Sie sollten teuer sein, damit
Alternativen, z.B. die 6kologisch wertvollere Emergiegewinnung, leichter
angenommen werden.

2. aus okonomischer Sicht

Jeder Mensch braucht Wahiméglichkeiten fiir seine Standortentscheidung;
er darf nicht irgendwo mit seinen Grundbediirfnissen Wohnen und Arbeiten
—wie bodengebundenes Zubehor — an bestimmte Grundstiicke, die ihm oder
anderen gehoren, gebunden sein (an das Grundstiick gebundene Leibeigen-
schaft), weil andere Standorte aufgrund der Immobilitdt des Boden- und
Wohnungsmarkts nicht verfiigbar sind. Das Grundrecht auf Freiziigigkeit
fiir Mensch und Unternehmen nach Art. 11 Grundgesetz ist innerhalb des
Gebiets der Bundesrepublik Deutschland anerkannt; seit dem 1.1.1993 ist
es im erweitertetem Umfang auch innerhalb des Gebiets der Europiischen
Gemeinschaft giiltig. Das Recht bleibt aber ein leerer Titel, wenn Nachfra-
ger nicht an jedem Ort und zu jeder Zeit Grundstiicke und Rdume fiir Wohn-
zwecke und gewerbliche Zwecke an wirtschaftlich, stadtebaupolitisch und
Okologisch optimaler Stelle finden; ohne dafl immer ein ausreichendes An-
gebot an Wohnungen und Grundstiicken innerhalb der stidtebaurechtlich
ausgewiesenen Gebiete am Markt ist, werden sie wieder und wieder nur
suboptimale Standorte fiir ihre Zwecke finden. Fehlinvestitionen sind damit
programmiert.

Insofern muf es aus 6konomischen Griinden einen »Kiufermarkt« geben,
auf dem der Zugang zu Bodennutzungen laufend nach dem Maf} der Nach-
frage angeboten wird. Das vermeidet Abhingigkeiten, die an ldngst iiber-
wundene feudale Zustinde erinnern.

Die politische oder biirokratische Verteilung der Bodennutzung zerstort
die individuelle Chance, den eigenen Lebensweg auf dieser Erde, d.h. die
Wohn- und Arbeitsstandorte, selbst zu bestimmen und so oft, wie ge-
wilnscht und aus eigener Kraft finanzierbar, zu wechseln. Die individuellen
Chancen der Selbstbestimmung sind am gréften, wenn Boden-
nutzungsrechte, z.B. das Eigentum und das Miet- und Pachtrecht, iiber

Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993) 11
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Knappheitspreise verteilt werden. — Bei den Bodenschitzen darf es aus ver-
gleichbaren Griinden nicht anders sein.

3. aus menschenrechtlicher Sicht

Jeder geborene Mensch braucht Zugang zum Boden, um leben, arbeiten und
wohnen zu kdnnen.

Der Anspruch auf Zugang zum Boden ist ein Menschenrecht und sollte
verfassungsrechtlich gesichert sein. Der Anspruch kann vom internationa-
len Recht auf unterschiedliche Weise eingeldst werden, z.B. als Staatsbiir-
gergrundrecht auf Zugang zum Boden des Staates, dem ein Biirger an-
gehort. — Im Grundgesetz ist dieses Recht bereits angelegt, wenn einerseits
in Artilel 2 Absatz 1 Grundgesetz das Recht auf die freie Entfaltung der Per-
sonlichkeit fiir Jedermann, in Art. 11 das Recht auf Freiziigigkeit garantiert
ist und andererseits in Artikel 14 das Eigentum als Grundrecht deshalb ge-
schiitzt ist, weil es — wie es in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts an vielen Stellen hei3t — im inneren Zusammenhang mit der Garan-
tie der personlichen Freiheit steht und dem Grundrecht im Gefiige der
Grundrechte die Aufgabe zukommt, dem Triger des Grundrechts einen
Freiheitsraum im vermégensrechtlichen Bereich sicherzustellen und ihm
damit eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens zu ermoglichen?).
Hinzu kommt folgendes: »Da es keinen vorgegebenen und absoluten Be-
griff des Eigentums gibt und Inhalt und Funktion des Eigentums der Anpas-
sung an die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhiltnisse fihig und
bediiftig sind, hat das Grundgesetz in Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 dem Ge-
setzgeber die Aufgabe iibertragen, Inhalt und Schranken des Eigentums zu
bestimmen«®). Aus Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz entnimmt das Bundes-
verfassungsgericht folgende Pflicht des Gesetzgebers bei seiner
Gestaltungsaufgabe: Er muf} beiden Elementen des im Grundgesetz ange-
legten Verhiltnisses von verfassungsrechtlich garantierter Rechtsstellung
und dem Gebot einer sozialgerechten Eigentumsordnung in gleicher Weise
Rechnung tragen; er muf} die schutzwiirdigen Interessen der Beteiligten in

%) Vgl.  Leibholz-Rinck-Hesselberger, Grundgesetz, Kommentar anhand der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, 6. Auflage, Band 1, Artikel 14, Randnummer 1 (im folgenden abgekiirzt: Leibholz
u.a., a.a.0., RANr.) unter Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in der Amtlichen Samm-
lung (im folgenden abgekiirzi: BVerfGE) — Band 24, S. 389; 31, S. 239, 41, S. 150; 42, S. 76, 293; 46, S. 334; 50, S.
339;51,8.218;52,8.290;68,S.222.

Leibholzu.a.,a.a.0., Art 14, RdNr. 571 unter Hinweis auf BVerfGE 20, S. 355; 31, S. 240.

&
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einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhiltnis bringen’). Ei-
ne einseitige Bevorzugung oder Benachteiligung steht mit den verfassungs-
rechtlichen Vorstellungen eines sozialgebundenen Privateigentums nicht
im Einklang®). Aus diesem verfassungsrechtlichen Grunde sollte sich an der
natiirlichen Knappheit des Bodens, die mit der Bevolkerungsvermehrung
und durch hohere Einkommen und Ausgaben fiir Bodennutzung steigt, sich
niemand mehr bereichern diirfen. Wo die Bereicherung noch moglich ist,
entsteht Bodenspekulation, wie sie z.B. in Ostdeutschland jetzt besonders
sinnfillig zu beobachten ist. Auf der Ebene der Bodenschitze ist die in-
dividuelle oder staatliche Bereicherung eines der internationalen Hauptpro-
bleme, von dem der Weltfrieden und weitere Versuche abhingen, mit Bo-
denschitzen deutlich sparsamer umzugehen.

4. aus planungsrechtlicher Sicht

Rechtlicher und 6konomischer Bereich der Bodenordnung sind aufeinander
bezogen. Bei individueller Bereicherungsmoglichkeit aus der Bodennut-
zung bleibt es nicht aus, dafl aufgrund individueller Einkommensinteressen
Spekulationswiinsche entstehen und versucht wird, Einflu} auf Organe aus-
zuiiben, die die Bodennutzung festlegen und verteilen, z.B. auf Stadt- und
Gemeinderite bei der Bebauungsplanung. Die Bau- und Baulandskandale
in Stidten und Gemeinden liefern dafiir reichliches Anschauungsmaterial.
Infolgedessen kann eine neutrale Festlegung und Verteilung von Bodennut-
zungen auf die verfiigbaren Flichen nur erwartet werden, wo die Be-
reicherungsmoglichkeiten nicht mehr bestehen. Bei Bodenschiitzen ist das
nicht anders.

5. Grundsteuer und Eigentum als Teile einer 6konomisch und okologisch
effizienten und gerechten Bodenordnung

C)kologische und Okonomische Erfordernisse, menschenrechtliche Ge-
sichtspunkte und Effizienzgesichtspunkte, z.B. die Entwicklungsfihigkeit
der Unternehmen und kultureller Initiativen, weisen fiir die zu entwickelnde
Bodenordnung alle in dieselbe Richtung:

1. Es muB eine Abgabe in Hohe der marktgerechten Kosten fiir die Boden-
nutzung erhoben werden, um

7y Leibholzu.a.,a.a.0., Art. 14, RdNr. 582 unter Hinweis auf BVerfGE 25, S. 117 1.; 52, S. 29; 68, 5.368; 79, S. 179.
8) Leibholzu.a.,a.a.0., RdNr. 582 unter Hinweis auf BVerfGE 52, S.2%9 und 37, S. 140f1.
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a) den okologisch notwendigen Kostendruck fiir den sparsamen Fldchen-
verbrauch hervorzurufen,

b) 6konomisch die Bodenverteilung iiber Knappheitspreise am Kéiufer-
markt zu gewihrleisten und

¢) alle Bodennutzer in die Pflicht zu nehmen, fiir ihren Bedarf an Grund und
Boden marktgerechte Nutzungspreise zu zahlen.

2. Das Eigentum an Grund und Boden und Gebiuden als eine dkologisch,
O6konomisch und menschenrechtlich sinnvolle Einrichtung sollte jeder-
mann offen stehen. Denn es gewdhrt allen Menschen ein sicheres Stan-
dort- und Bodennutzungsrecht bei denkbar grofiter Freiheit fiir den ein-
zelnen und alle anderen Menschen.

Die Abgabe ist notwendig, damit auch Grundeigentiimer marktgerechte
Kosten fiir die Bodennutzung zu bezahlen haben, die ihrerseits, soweit sie
ihren Grundbesitz nicht selbst nutzen, sondern verpachten oder vermieten,
die Abgabenlast auf Pichter und Mieter ibertragen konnen. Eine (refor-
mierte) Grundsteuer, die Investionen auf Grundstiicken, z.B. Gebiude,
nicht mehr besteuert, sondern bei jedem Grundstiickseigentiimer allein den
Knappheitspreis (die Bodenrente) jedes Grundstiicks, den der meistbieten-
de Nachfrager fiir die Bodennutzung zahlt oder zahlen wiirde®), voll besteu-
ert und an das Finanzamt abfiihrt, wire eine dafiir besonders geeignete Ab-
gabe!©).

6. Die sozialpolitische Seite der Bodenordnung:
Biirgerrecht auf Bodenrente

Reformen, das ist heute sicher, werden von der Bevélkerung unter demokra-
tischen Verhiltnissen nur noch angenommen, wenn sie auch gerecht sind
und insofern auch sozialpolitischen Anliegen gerecht werden. Wer Refor-
men versucht, die nur einseitig die 6konomische und/oder die 6kologische
Effizienz verbessern, aber nicht auch die sozialpolitische Komponente ernst
nehmen, wird daher in der Regel scheitern. Das muf3 auch bei einer Reform
der Bodenordnung bedacht werden, einfach deshalb, damit nicht alle fiir die

?) Der marktgemiBe Pachtzins fiir ein Pachtgrundstiick oder der marktgemiBe Erbbauzins fiir ein Erbbaurecht ent-
spricht jeweils der marktgemif3en Bodenrente.

10) Die reformierte Grundsteuer kann ihre segensreichen Wirkungen fiir alle Bodenutzer, die Grundbesitzer einge-
schlossen, nur entfalten, wenn mit ihrer Einfihrung auch das Mieterschutzrecht und andere wohnungspolitische
Begiinstigungen, z.B. des Einkommenssteuerrechts, beseitigt werden.
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Gerechtigkeit und sozialpolitische Anliegen engagierten Menschen, voran
die Sozialpolitiker, dagegen sind.

Knappheitspreise fiir Bodennutzung dienen nach Einfiihrung der refor-
mierten Grundsteuer nicht mehr der privaten Bereicherung; sie dienen aber
auch nicht mehr der Bereicherung der 6ffentlichen Hand, wenn die ans Fi-
nanzamt abgefiihrten Grundsteuereinnahmen jahrlich nach gleichen Pro-
Kopf-Teilen an die Bevolkerung riickverteilt wird, irgendwann in der Zu-
kunft einmal weltweit ohne Riicksicht auf den Geburts- und Aufenthaltsort
einzelner Menschen. Auf diesem Wege bekdme jeder Biirger eine gleiche
Quote von der jahrlichen Bodenrente eines Landes (spiter einmal der ge-
samten Erde). Damit gibe es ein Biirgerrecht auf Bodenrente, einen fiir alle
Menschen gleichen Anspruch auf eine gleiche Quote am wirtschaftlichen
Ertrag des Bodens.

Diese Riickvergiitung Bodenrente hilft allen Menschen, steigende Kosten
fiir die Bodennutzung zu tragen, ohne — wie heute u.a. Mieter und Pichter —
immer groBere Einkommensanteile dafiir aufwenden zu miissen. Wer das
trotz dieser Hilfe nicht kann, dem muf} —~ wie auch heute schon — solidarisch
geholfen werden, z.B. durch Wohngeld oder eine dhnlich ansetzende per-
sonliche (subjektive) Subvention.

V1. Ordnungsanforderungen an den Bereich des Bodens und den
Umwelt- und Naturschutz

Die Integration produzierter Giiter in den Markt vollzieht sich freiheitlich
nicht von selbst, sondern setzt eine funktionsfihige Rechts- und Wettbe-
werbsordnung und Verwaltung voraus. Unter dieser Voraussetzung konnen
sich Unternehmen durch ihr Leistungsangebot und Nachfrager mit ihrem
Bedarf an Giitern in den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang frei ein-
bringen.

Die Integration des Bodens und der Bodenschitze in den Markt und die
Gesellschaft vollzieht sich freiheitlich ebensowenig von selbst; sie kann
von den Marktteilnehmern nicht global, sondern nur in Form von vorbildli-
chen Beispielen geleistet werden. Global ist deshalb eine der Schaffung und
Erhaltung der Wettbewerbsordnung vergleichbarer politisch-rechtlicher
Gestaltungsakt notwendig. Wenn er in der angedeuteten Richtung verlduft,
diirfte auch der Boden- und Wohnungsmarkt und der Markt fiir Bodenschiit-
ze funktionsfihig sein und nicht mehr so versagen wie heute.

Eine freiheitliche Ordnung der Welt ist ohne freiheitliche Losungen des
Umgangs mit der Natur und der Umwelt ebensowenig vorstellbar wie eine
freiheitliche Ordnung ohne freiheitliche LLosung der Bodenfrage vorstellbar
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ist. Hier besteht ein ebenfalls enger Zusammenhang zwischen der Boden-
und der Natur- und Umweltschutzfrage. Fiir beide Bereiche sind — wie fiir
andere auch — angemessene politisch-rechtliche Gestaltungsakte notwen-
dig, damit einerseits der Boden und andererseits Produkte und Handlungs-
weisen, die heute im gewaltigen Umfang Natur, Umwelt und Mensch ge-
fahrden, z.B. viele Chemikalien, der Verkehr, der Energieverbrauch usw.,
»verkehrsfihig« werden.

16 Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993)
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Das Erbbaurecht in West und Ost

Berichtiiber ein Innovatives Projekt — Teil I

Roland Geitmann

Nachdem Teil I das Zustandekommen dieses Forschungsprojekts sowie
Eindriicke bei der Praxiserkundung, -beratung und -schulung schilderte,
soll dieser Teil IT die Erbbaurechtskonzeption des Seminars fiir freiheitliche
Ordnung unter zwei Aspekten kritisch beleuchten: Zum einen geht es dar-
um, neben den vom Seminar erhofften giinstigen Auswirkungen einer Bo-
dennutzungsvergabe nach Meistgebot auch die ungiinstigen ins Auge zu
fassen und abzustecken, unter welchen Rahmenbedingungen eine solche
Handhabung vielleicht erst ertrdglich wird (1.). Zum anderen sollen die
praktischen Hemmnisse benannt werden, die einer Realisierung des Kon-
zepts in den neuen Bundesldndern entgegenstehen (2.).

1. Folgen ausbalancieren

a) Auswirkungen des Meistgebotsprinzips

DaB Stadtplanung erleichtert wird, wenn Kommunen Grundstiicke im Erb-
baurecht vergeben und den Erbbauzins marktgerecht anpassen, leuchtet
durchaus ein. Es schwindet der Druck auf wertsteigernde Planungs-
festsetzungen und Dispense. Der stetige Druck des marktgerechten Erbbau-
zinses fordert die volle Ausnutzung der Grundstiicke. Der Bodenmarkt wird
mobiler, spekulative Bodenpreisspitzen schwinden und die Grundstiicke
wandern zum »besten Wirt«.

Doch wer ist der »beste Wirt«? Bei 6konomischer Steuerung der Boden-
zuordnung iiber das Nutzungsentgelt erweist sich als bester Wirt derjenige,
der auf dem jeweiligen Grundstiick die rentabelste Nutzung realisiert. Die
Frage ist, ob bzw. unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Durch-
monetarisierung der Bodenzuordnung anstelle von Privateigentum eine le-
benswerte Stadt ergeben kann. Oder wird hier am Ende der Teufel durch
Belzebub ausgetrieben, indem das Bollwerk des Privateigentums eingeris-
sen und jeder Standort durch entsprechendes Nutzungsentgeltangebot
»kiuflich« wird? Was dank Privateigentums am Boden verwurzelt und ge-
wachsen ist und sich durch viele Stiirme behaupten konnte, droht jetzt durch
rentablere Nutzungen hinweggefegt zu werden.

Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993) 17


Ulrike
Schreibmaschinentext
Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993)

Ulrike
Schreibmaschinentext
_____________________________________________________________________

Ulrike
Schreibmaschinentext

Ulrike
Schreibmaschinentext

Ulrike
Schreibmaschinentext

Ulrike
Schreibmaschinentext

Ulrike
Schreibmaschinentext

Ulrike
Schreibmaschinentext

Ulrike
Schreibmaschinentext

Ulrike
Schreibmaschinentext


Roland Geitmann: Das Erbbaurecht in West und Ost. Bericht tber ein innovatives Projekt - Teil Il

Wird sich nicht die Verédung unserer Stidte durch Kommerzialisierung
nur noch beschleunigen, indem die rentabelsten Nutzungen sich durch-
setzen und die Stadtzentren prigen? Wird die Gefahr, daf sich z.B. am hi-
storischen Marktplatz in Wismar die fiinfte oder sechste Bankfiliale nieder-
14Bt, mit dieser Erbbaurechtskonzeption nicht nur noch grofler? Wie sollen
Stiddte wie Rostock und Schwerin verhindern, daf3 Versicherungen und
Biirordume das Wohnen im Zentrum verdridngen?

Liegen doch Reiz und Lebensqualitit insbesondere alter Stddte in ihrer
gewachsenen Nutzungsmischung und im sichtbaren Nebeneinander von
Zeugnissen aus verschiedenen Zeiten. Wenn nicht bestimmte quar-
tierpragende Nutzungen auch gegen alle Rentabilitdtsberechnungen mog-
lich bleiben, werden unsere Stidte vollends unwirtlich. Welchen unschitz-
baren Wert fiir ortliche Atmosphire, Orientierung und Identitiit haben z.B.
Gasthauser und Apotheken, die, gesichert durch Privateigentum am Boden,
oft Jahrhunderte {iberstehen. Wird nicht all dies durch marktgerechten Erb-
bauzins und die gewollte Mobilisierung des Bodenmarkts gefihrdet, bzw.
was muf} begleitend geschehen, um diese Gefahren zu bannen?

Der Verdringungseffekt des Meistgebots beim Bodennutzungsentgelt
wird vom Seminar gewollt, aber nur von seiner positiven Seite geschildert.
Die Darstellung istdeshalb etwas einseitig und allzu optimistisch. Wenn Eck-
hard Behrens die Standortentscheidungen als »Suchprozef3 des Investors«
charakterisiert (FdF Heft 220, S. 4), mag dies fiir gewerbliche Filialen zutref-
fen, aber doch nur begrenzt fiir den Eigenheimbau und schon garnicht fiir den
Landwirt und Gértner. DaB3 Familien durch Generationen an einem Standort
bleiben wollen, der Sohn im Garten des Vaters baut, da3 Nachbarn, Freunde,
Kirchengemeinden und Vereine, Gaststitten, StraBenrdume, Bidume und
Landschaften die Menschen an einen Standort binden und da8 diese Bindun-
gen durch monetére Verdringungseffekte zerstort werden konnen, all dies
wird im Seminarkonzept zumindest nicht ausdriicklich erwogen.

Daf} dem Wunsch nach ziigiger und vollstindiger Realisierung von Stadt-
planung berechtigte Bediirfnisse z.B. nach Erweiterungsgelinde und Offen-
heit fiir neue Entwicklungen entgegenstehen und statt perfekter eher flexible
Losungen fordern, wird nicht in Rechnung gestellt. Stidtebau ist nie fertig,
sondern ein stdndiger Prozef}, der wesentlich von den Spielrdumen lebt, die
durch mangelnde Realisierung einstmals Geplanten entstehen. Eine Schule
oder einen Betrieb zu verlagern, nur weil man sich in der ersten Ausbaustufe
zuwenig Erweiterungsgelidnde vorbehielt, erweist sich oft als bedauerliche
Ressourcenverschwendung und Standortverschlechterung. Zwischennut-
zungen bis zum endgiiltigen Ausbau miissen ermoéglicht werden.

Die Seminarkonzeption verstirkt die Macht des Geldes und beriicksich-
tigt zuwenig, dafl diese Macht extrem ungleich verteilt ist. Der Kampf um
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prestigetrachtige Standorte diirfte sich verstirken wie auch Versuche, mif3-
liebige Konkurrenten durch Uberbieten ihres Erbbauzinses zu verdringen
oder gar in den Ruin zu treiben. Zonen fiir Reiche und Arme werden sich
starker separieren. Das Instrumentarium, schwichere Bewohnerschichten
durch Wohnungsmodernisierung und Umwidmung in Eigentumswohnun-
gen zu verdringen, wird durch marktgerechte Anpassung des Erbbauzinses
erweitert. Zahlungskriftige Yuppies konnen sich ganze Stadtteile erobern.

Je breiter diese Erbbaurechtskonzeption angewendet wird, desto dringli-
cher werden Gegengewichte und erginzende Reformen. Reifit man, wie Sil-
vio Gesell es wollte, auch nationale Grenzen ein, ermdglicht das Meistge-
botsprinzip der Bodenzuordnung den Reichen, sich (im Rahmen des
ortlichen Baurechts) iiberall niederzulassen und drmere Schichten nach Be-
lieben zu vertreiben — eine neue Variante moderner Kriegfiihrung.

All dies macht deutlich: Nicht maximale, sondern optimale Bodenmobi-
litit muB das Ziel sein. Das Steuerungsinstrument des Bodennutzungs-
entgelts fiir die Bodenzuordnung ist nur in geziigelter Form ertriglich und
bedarf eines Rahmens. Dieser ist dichter zu ziehen, als es das Seminarkon-
zept vermuten 146t. Einige wichtige Elemente dieses Rahmens der Boden-
nutzung sollen im folgenden beleuchtet werden.

b) Rahmen und Gegengewichte
(1) Bauleitplanung

Die Bauleitplanung miiite in Richtung eines Nutzungsprogramms ver-
dichtet werden. Entgegen der Darstellung des Seminars sind Bauleitpline
und die Entscheidung, wer ein Grundstiick nutzen darf, nicht vollig ver-
schiedene Fragen, von denen die eine politisch und die andere wirtschaft-
lich zu entscheiden sei, sondern eng miteinander verzahnt; denn Flichen-
nutzungs- und -bebauungspline bestimmen nicht nur Art und Maf} der
baulichen Nutzung (z.B. Gewerbe- oder Wohnbauflidchen) und die Bau-
weise (geschlossen oder offen) und schrinken schon dadurch den Kreis po-
tentieller Nutzer erheblich ein, sondern fixieren schon jetzt Standorte insbe-
sondere fiir Offentliche Einrichtungen, z.B. Schulen, Sportstitten und
Griinanlagen. So wie der Standort fiir Kirchen, Gemeinde- und Pfarrhiuser
bestimmt wird, miiite jede Stadt bei breiter Verwendung des Erbbaurechts
kiinftig priifen, ob sie zur Aufrechterhaltung lebendiger Innenstadtriume
nicht dariiber hinaus Standorte fiir bestimmte weniger rentable Dienstlei-
stungen absichern sollte.

Das Baugesetzbuch bietet fiir solche Festlegungen bisher keine aus-
reichende Erméchtigung. Insbesondere wird dem § 9 Abs. 1 Ziff. 9 BauGB,
wonach »der besondere Nutzungszweck von Flichen, der durch besondere
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stidtebauliche Griinde erforderlich wird« festgesetzt werden kann, wegen
der Tatbestandsvoraussetzung »besondere stddtebauliche Griinde« nur ein
sehr enger Anwendungsbereich zugebilligt, z.B. fiir Tankstellen, Waren-
hiuser und Ausflugslokale. Hier wire eine gesetzliche Erweiterung not-
wendig. Schon jetzt ermoglichen Ziff. 7 der genannten Vorschrift die Festle-
gung von Flichen fiir den sozialen Wohnungsbau und Ziff. 8 »fiir
Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf« (z.B. Kinderreiche, Behin-
derte, Alte).

Ein mobilerer und nach dem Rentabilitétsprinzip funktionierender Bo-
denmarkt wiirde auch das Bediirfnis nach Negativfestsetzungen verstérken,
um z.B. Innenstidte vor einseitiger Prigung durch Banken und Versiche-
rungen zu bewahren. Fiir solche Ausgrenzungen bediirfte es einer gesetzli-
chen Erméchtigung, deren Wahrnehmung zur Minderung von Erbbauzinsen
und deshalb gegeniiber Erbbauberechtigten (im Unterschied zu Eigentii-
mern) keine Entschidigungspflicht auslosen, wohl aber im Hinblick auf
Art. 12 und 3 Grundgesetz problematisch wiirde, wenn auf diese Weise fiir
bestimmte Branchen Bediirfnispriifungen eingefiihrt und vorhandene Be-
triebe damit privilegiert und vor Konkurrenz geschiitzt wiirden.

Da der Erbbauzins sich an der méglichen Nutzung orientiert, anderer-
seits das Bediirfnis nach Erweiterungsgelinde in vertretbarem Umfang
und zu zumutbaren Bedingungen erfiillt werden sollte, miiiten Bebau-
ungsplidne Ausbaustufen und Zwischennutzungen vorsehen (z.B. als
Griinflichen oder Parkplatz), die entsprechend niedrigere Erbbauzinsen
verursachen.

(2) Bestandsschutz

Die mit breiter Erbbaurechtsanwendung und marktgerechtem Erbbauzins
verbundene groflere Mobilitit des Bodenmarkts erleichtert zwar fort-
laufende Anpassung an aktuelle Erfordernisse, gefihrdet aber auch Erhal-
tenswertes. Um diesen Gefahren zu begegnen, gibt es ein rechtliches Instru-
mentarium, das wichtiger wird und ausgebaut werden miifite. Noch
dringlicher wird es z.B., die nach Denkmalschutzrecht vor Abbruch und
Verdnderungen zu schiitzenden baulichen Objekte und Ensembles zu erfas-
sen und dies fortzuschreiben, wobei die Unterschutzstellung einen Teil der
finanziellen Folgen mittels niedrigerer Erbbauzinsen auf die Kommunen als
Grundstiickseigentiimer verlagern wiirde.

Als ausbaubediirftig wird sich das Instrument der Erhaltungssatzung nach
§ 172 ff. BauGB erweisen. Danach konnen in bestimmten Gebieten Ab-
bruch, Anderung und Nutzungsinderungen baulicher Anlagen durch Sat-
zung (unbeschadet sonstiger Vorschriften) genehmigungspflichtig gemacht
werden, aber nur mit folgenden Zielen:
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1. zur Erhaltung der stiddtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner
stddtebaulichen Gestalt (in diesem Fall kann auch die Errichtung bauli-
cher Anlagen besonderer Genehmigungspflicht unterworfen werden),

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevoélkerung oder

3. beistidtebaulichen Umstrukturierungen.

Nr. 1 dient dem stiddtebaulichen Denkmalschutz; geschiitzt sind Ortsbild,
Stadtgestalt oder Landschaftsbild prigende und sonstige bauliche Anlagen
von stiddtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder kiinstlerischer Be-
deutung.

Nr. 2 und 3 verfolgen auch sozialgestalterische Zwecke. Von der Ziff. 2
(sog. Milieuschutzsatzung) werden Stidte verstirkt Gebrauch machen miis-
sen. Bislang bedarf es fiir die Versagung der Genehmigung allerdings be-
sonderer »stidtebaulicher Griinde«; rein soziale Griinde, etwa des Mieter-
schutzes, reichen nicht aus.

Vom Gesetz nicht erfalitistder Schutz weniger rentabler gewerblicher Nut-
zungen. Es wird sich als notwendig erweisen, diese Erméachtigungsvorschrift
zu einem generellen Schutztatbestand fiir die verschiedenen stidtebaulichen
und sozialen Funktionen eines Gebiets auszuweiten.

(3) Vertragliche Bindungen

Soweit planungsrechtliche Vorschriften nicht ausreichen, gewiinschte Nut-
zungsarten zu gewihrleisten, bedarf es vertraglicher Bindungen, die vom
Seminar aber abgelehnt werden. So iiberzeugend es ist, dafl das 6konomi-
sche Steuerungsinstrument des marktgerechten Erbbauzinses viele bisher in
Erbbaurechtsvertrigen festgelegten Bau- und Nutzungsverpflichtungen so-
wie Zustimmungsvorbehalte fiir VerduBBerungen und Belastungen entbehr-
lich machen, darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschiitten. Insbeson-
dere bei Ubertragung 6ffentlicher Einrichtungen in freie Trigerschaft, dem
gegenwirtigen Hauptanwendungsbereich des Erbbaurechts in den neuen
Bundeslindern, wire es riskant, auf solche Bindungen zu verzichten. We-
gen des offentlichen Bedarfs wird die Kommune sicherstellen, dafl aus dem
Altenheim kein Hotel gemacht wird. Ahnlich wird sie bei der Vergabe eines
kostbaren Grundstiicks am Stadtpark dafiir sorgen miissen, dal es wie
beabsichtigt fiir ein Hotel und nicht fiir ein Biirogebidude verwendet wird.

Bei zentral gelegenen Grundstiicken kann sich eine Stadt nicht leisten, je-
mandem aufzusitzen, auf den der Erbbauzins deswegen nicht wirkt, weil er
nicht rechnen kann oder nicht zu rechnen braucht. Die schwer durchsetzba-
ren Offentlich-rechtlichen Baugebote konnen den vertraglich vereinbarten
Heimfall bei Nichterfiillung der Bauverpflichtung in solchen Fillen nicht
ersetzen.
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(4) Vergaberichtlinien

Die Erbbaurechtskonzeption des Seminars nihrt die Illusion, man konne die
Vergabe von Grundstiicken einem Computer liberlassen, der dem Meistbie-
tenden den Zuschlag erteilt. Was in Einzelfillen ein zutreffendes Entschei-
dungsverfahren sein mag, verbietet sich dann, wenn eine Vielzahl von
Grundstiicken zu vergeben ist, z.B. nach ErschlieBung eines neuen Bauge-
bietes. Je nachdem, ob eine Gemeinde Baugelidnde auf Vorrat erschliefit
oder z6gert und dadurch einen Nachfragestau hervorruft, wiirde sie niedrige
oder hohe Erbbauzinsen erzielen und wire versucht, ihr Planungsmonopol
zu miBlbrauchen.

Insbesondere bei Einfamilienhausgebieten wiirde eine solche Vergabe
nach Meistgebot in einer voriibergehenden Knappheitslage zu einer untrag-
baren Bevorzugung der wohlhabenden Interessenten fithren, was zu Recht
einen Sturm der Entriistung entfachen wiirde. Was selbst Gemiisehidndlern
veriibelt wird, nimlich eine Knappheitssituation allzu sichtbar zur Anhe-
bung der Preise auszunutzen, wird einer offentlich-rechtlichen Korper-
schaft mit Monopolstellung erst recht nicht zugebilligt. Grundstiicksinter-
essenten erwarten, daf3 sich Gemeinden als verlidfBliche Partner erweisen,
indem sie miBigend und verstetigend auf Bodenpreise wirken. Bei zeitwei-
ser Ubernachfrage wird die Gemeinde deswegen andere Auswahlkriterien
wihlen: Beriicksichtigung in der zeitlichen Reihenfolge der Bewerbung
oder des Zugriffs, Quoten fiir benachteiligte Gruppen wie Kinderreiche, Be-
zieher niedriger Einkommen, Ausliander usw.

(5) Subventionen

Um eine giinstige Mischung sozialer Schichten und unterschiedlich renta-
bler Nutzungen zu erreichen, diirfte es bei breiter Verwendung des Erbbau-
rechts zu marktgerechten Zinsen notwendig werden, verstiarkt mit Subven-
tionen zu arbeiten. Dies liegt insbesondere dann nahe, wenn freie Triger
offentliche Aufgaben erfiillen, z.B. Sportstitten, Altenheime und Poliklini-
ken. Die anstelle ermifligter Erbbauzinsen gesondert gezahlte Subvention
wahrt immerhin den Anreiz zu sparsamer Grundstiicksnutzung, ist transpa-
renter und leichter reversibel.

Um Minderbemittelte nicht zu verdringen, wird Wohngeld breiteren An-
wendungsbereich erlangen und wesentlich mehr Mittel erfordern. Auch im
gewerblichen, insbesondere im Dienstleistungsbereich wird der Ruf nach
Subventionen sich verstirken, um weniger rentable Nutzungen, z.B. Buch-
liden und Galerien, in Stadtzentren zu halten oder Lebensmittelliden in
Stadt- und Ortsteilen.

Die Gefahr ist groB3, daf} sich hier neben der ohnehin arbeitsaufwen-
digen Verwaltung von Erbbaurechten eine zusitzliche Subventionsbiiro-
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kratie entfaltet mit allen Wucherungen, die solcher Art Verwaltung kenn-
zeichnen.

(6) Verzogerte Erbbauzinsanpassung

Wie die Eingangsbeispiele zeigen, kann die marktgerechte Anpassung des
Erbbauzinses schidliche Verdringungseffekte zeitigen. Dem versucht das
Seminar mit einer Stufenregelung fiir Eigennutzer zu begegnen, indem die
Anpassung des Erbbauzinses ldngstens 30 Jahre hinausgeschoben wird, es
sei denn, das Anwesen wird vermietet, verpachtet oder verkauft. Diese eher
als ausnahmsweise Abweichung vom Tugendpfad des marktgerechten Erb-
bauzinses ins Auge gefaBite Verzégerung der Zinsanpassung wird sich fiir
breitere Anwendungsbereiche anbieten. Die wechselnde Hohe von Erbbau-
zinsen ergibt immer Stufen, so daB es keine Prinzipienfrage, sondern eine
pragmatisch zu beantwortende Frage des Grades ist, wie lang und hoch man
diese Stufen wiihlt, fiinf, 30 oder 99 Jahre.

Einerseits sprechen bodenordnungspolitische Griinde fiir méglichst zeit-
nahe Anpassung des Erbbauzinses, damit dem Erbbauberechtigten kein
spekulativ verwendbarer Vorteil zuwichst. Auch zeigen die praktischen Er-
fahrungen in westdeutschen Stddten, daB3 Verzogerungen die Anpassung
eher erschweren als erleichtern, weil die Stufen dann psychologisch stérend
groB3 werden.

Andererseits gilt es Verdringungseffekte zu vermeiden, die gewachsene
soziale Zusammenhinge zerstdren. Die vom Seminar empfohlene Hochst-
dauer von 30 Jahren wird sich in der Praxis als zu starr erweisen. Wenn man
die Lebenserwartungen von Hiuslebauern berticksichtigt und auBerdem das
Zusammenleben der Generationen fordern und erméglichen will, dal Fami-
lien ihr Haus auch durch Zeiten der Arbeitslosigkeit halten konnen, wird
man die familidren Verhiltnisse flexibler beriicksichtigen miissen.

Im gewerblichen Bereich ist das Kriterium des »Eigennutzers« wenig hilf-
reich; denn es kann nicht entscheidend sein, ob der Erbbauberechtigte das
Gebiude selbst nutzt, es vermietet oder verpachtet hat (vielleicht aus steuer-
rechtlichen Griinden an seine Frau) oder ob Erbbauberechtigter cine Gesell-
schaft mit wechselnden Gesellschaftern ist. Wichtiger ist die Art der Nut-
zung. Ist sie weniger rentabel und in dieser Lage trotzdem erwiinscht, wird
die Gemeinde evtl. trotz Nutzerwechsels von einer Zinsanpassung absehen,
zumindest dann, wenn angenommen werden kann, daf dies dem tatsdchli-
chen Nutzer (und nicht nur dem Vermieter oder Verk#ufer) zugute kommt.

Fiir ein Verzogern der Erbbauzinsanpassung spricht auch die Tatsache,
daB parallel zum Erbbaurecht fiir lange Zeit noch Privateigentum an ande-
ren Grundstiicken besteht, Boden also weiterhin als Kapitalanlage
miBbraucht und kiinstlich verknappt wird. In der Hoffnung auf spiteren
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Verduflerungsgewinn werden Bodenpreise spekulativ in die Hohe getrieben
und ibersteigen den kapitalisierten Wert dessen, was an Bodenrente
tatsidchlich erwirtschaftet werden kann. Andererseits verzerren sich Kon-
kurrenzsituationen, weil der Bodeneigentiimer — im Gegensatz zum Erb-
bauberechtigten — der Kostenkalkulation nicht den aktualisierten Boden-
wert zugrunde legen muf3 und deshalb begiinstigt ist.

(7) FairneB3grenzen

Das Seminar will zur Richtlinie der Erbbauzinsanpassung den Wert ma-
chen, »der fiir das Grundstiick erzielbar wire, wenn das Erbbaurecht zum
Zeitpunkt der Anpassung vom Grundstiickseigentiimer neu ausgegeben
wiirde; davon konnen die Vertragsteile bei der Neufestlegung der Erb-
bauzinshohe nach unten bis zu ... % nach billigem Ermessen (§ 15 BGB) ab-
weichen« (Mustervertrag Abschnitt IV § 2). Das Seminar will also nicht nur
die tatsdchlich erzielte Bodenrente abschopfen, sondern diejenige, die der
»beste Wirt« des jeweiligen Grundstiicks erzielen konnte. Ein marktgerech-
tes Nutzungsentgelt soll den Erbbauberechtigten veranlassen, das Grund-
stiick optimal zu nutzen oder es einem anderen zu iiberlassen, der es renta-
bler zu nutzen versteht.

Durch ein 6konomisches Instrument 6kologisch sparsame Bodennutzung
zu fordern, ist durchaus iiberzeugend; doch die Ausgestaltung ist noch nicht
gelungen. Wenn die Gemeinde sich an dem Wert orientiert, der bei Neuaus-
gabe des Erbbaurechts erzielbar wire, iibersieht sie die zeitliche Begren-
zung des Erbbaurechts und die Tatsache, daB} sie sich fiir diese Zeit an einen
Vertragspartner gebunden hat. Was bei einem ewigen Erbbaurecht noch lo-
gisch wire, ist es bei einem zeitlich befristeten nicht. Denn letzteres mindert
sich gegen Ende des Zeitraums in seinem Wert, weil selbst eine volle Ent-
schidigung der baulichen Anlagen die eingeschrinkte Dispositionsfreiheit
des Erbbauberechtigten nicht aufwiegt. Nach dem Musterentwurf soll der
Erbbauberechtigte sein Nutzungsrecht bis zum letzten Jahr so entgelten, als
ob es ewig weiterliefe. Das ist wohl kaum zumutbar.

Im ibrigen wirkt die Anpassungsklausel wie die Vorwegsanktionierung
eines einseitigen Vertragsbruchs. Faktisch wird das vertragliche Entgelt
weitgehend zur einseitig (hoheitlich) verdnderbaren Abgabe umfunktio-
niert. Als Planungsinstanz kann die Gemeinde die Rahmenbedingungen fiir
die Grundstiicksnutzung einseitig dndern und als Grundstiickseigentiimerin
iiber Anhebung des Erbbauzinses alsbald Druck auf Ausschopfung der er-
weiterten Nutzungsmoglichkeiten ausiiben. Das Risiko eines hierfiir subop-
timalen Vertragspartners wilzt sie auf diesen ab, so daf3 dieser entweder blu-
ten oder weichen muf3. Eine solche Konzeption mag zwar Stadtplaner
begeistern, nicht jedoch Investoren und Hiuslebauer.
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Der Druck von Grundstiickseigentiimern auf die Stadtplaner, boden-
werterhthende Nutzungserweiterungen zu ermoglichen, wird bei Anwen-
dung der Erbbaurechtskonzeption des Seminars zumindest teilweise ersetzt
durch Druck von Erbbauberechtigten, genau solche Veriinderungen zu un-
terlassen, solange sie diese nicht ausnutzen und deshalb weder Verlage-
rungskosten noch erhohte Erbbauzinsen akzeptieren. In manchen Fillen
mag der durch erhohten Erbbauzins ausgeldste Druck auf intensivere
Grundstiicksnutzung zumutbar und berechtigt sein, in anderen nicht. Vollig
interessenfrei wird Stadtplanung nie, auch nicht durch das Erbbaurechts-
konzept des Seminars. Das eigene Interesse der Kommune am erhdhten
Erbbauzins kommt sogar hinzu. Dem erwihnten Interesse an Nichtauswei-
tung der Nutzungsmoéglichkeiten kann die Stadt nur ausweichen, wenn sie
von einer entsprechenden Erhohung des Erbbauzinses einstweilen absieht.

Eine marktgerechte Erbbauzinsanpassung ist nur im Rahmen fairer Part-
nerschaft ertréglich, die ein verniinftiges Eingehen auf Besonderheiten des
Einzelfalles bzw. einzelner Fallgruppen erfordert. Die wechselseitige Bin-
dung verbietet einseitige, unzumutbare Anderungen. In die oben zitierte
Anpassungsklausel wire vor den Worten »neu ausgegeben« erginzend ein-
zufiigen: »fiir die restliche Vertragsdauer«. Diese Einschrankung diirfte zu-
sammen mit dem schon vorgesehenen Billigkeitsabschlag vor allem gegen
Vertragsende zu einer MiBigung der Erbbauzinsanpassung fithren.

(8) Riickverteilung des Erbbauzinses

Weil die Erde allen gehort und um auch sozial Schwachen den Boden zu-
ginglich zu machen, schligt das Seminar in Anlehnung an Silvio Gesell vor,
die Erbbauzinsen fiir Wohngrundstiicke pro Kopf an die Einwohner zuriick-
zuverteilen. Die Entmischungs- und Verdriangungseffekte des marktgerecht
angepalten Erbbauzinses wiirden dadurch vielleicht etwas gemildert, aber
nicht behoben. Die beschriebenen Gegengewichte bleiben also gleichwohl
notwendig.

Im iibrigen handelt es sich bei dieser Riickverteilung der Erbbauzinsen
um eine zeitlich erst in ferner Zukunft liegende Losung, weil die Gemein-
den — wahrscheinlich auf die Dauer mehrerer Generationen — die Einnah-
men bendtigen, um weiteren Grunderwerb zu finanzieren. Deswegen kon-
nen die kommunalhaushaltsrechtliche Beurteilung und mancherlei weitere
in diesem Zusammenhang auftauchende Fragen vorerst unerortert bleiben:
Warum Riickverteilung nur der Wohngrundstiicks-Erbbauzinsen (was die
Ausweisung von Wohngebieten im Vergleich zu Gewerbegebieten fiir
Kommunen unattraktiv macht)? Auszahlung nur an Erbbauzinszahler oder
auch an die restlichen Eigentiimer (wohl letzteres)? Zahlung an alle Ein-
wohner (mit Zweit- und Drittwohnsitz) oder nur an Biirger? Lohnt sich der
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gewaltige Verwaltungsaufwand, wenn ein GroBteil der Grundstiicke in
GroBe und Wert etwa gleich ist? Ist die gezielte Verwendung fiir Kinderer-
ziehung nicht doch eine sinnvollere Lésung?

So faszinierend der Gedanke ist, einen solchen Ausgleich der Boden-
nutzungsentgelte sich linderiibergreifend, ja erdumspannend vorzustellen,
so problematisch wird er bei ndherem Hinsehen, u.a. weil die Differenzen
der Bodenrente nicht nur aus natiirlichen Gegebenheiten herriihren, sondern
weit stidrker aus Standortentscheidungen und Infrastrukturmafnahmen der
Menschen, Geschichte, Entwicklungsstand, Produktivitidt, Wohlstand und
Fahigkeiten der Benutzer. Reduziert man den Ausgleich auf Unterschiede
in Klima, Wasservorrat, Bodenschitzen und Bodenfruchtbarkeit, wire ar-
men Lindern mit der Beendigung der von uns ausgehenden Ausbeutung
vermutlich mehr geholfen als mit einer solchen Umverteilung, deren Be-
rechnung iiberaus kompliziert und deren Verwaltung einen erheblichen Teil
des Aufkommens auffressen wiirde.

2. Anwendungshemmnisse

a) Mangelnde Akzeptanz

(1) bei Nutzern

Man konnte meinen, daf3 die Menschen in den neuen Bundesldndern durch
das System von Bodennutzungsrechten gemill DDR-Zivilgesetzbuch be-
stens auf das Erbbaurecht vorbereitet wiren und dieses Rechtsinstrument
von kapitalschwachen Eigenheimbauern und gewerblichen Investoren gern
wahrgenommen wiirde. Diese Annahme trifft nur sehr eingeschrinkt zu.
Zwar findet man durchweg Verstindnis und in Einzelfdllen auch gezieltes
Interesse an dieser Investitionserleichterung. Doch der Erbbauzins und erst
recht dessen unkalkulierbare spitere Entwicklung sind im Vergleich zu den
bisher weitgehend unentgeltlichen Nutzungsrechten ein gar zu miBlicher
Nachteil.

Jeder Grundstiicksinteressent kann sich ausrechnen, daf3 er selbst bei
bloBler Lebenshaltungskostenindex-Anpassung des Erbbauzinses im Endef-
fekt mehr zahlt als bei Kauf, ohne Eigentiimer zu werden. Deshalb und um
dariiber hinausgehende Bodenwertsteigerungen lieber selbst einzustecken,
wird jeder 6konomisch denkende Grundstiicksinteressent den Kauf bevor-
zugen, sobald er dies finanzieren kann. Werden Kauf und Erbbaurecht wahl-
weise nebeneinander angeboten, wird sich das Erbbaurecht nur bei ErmaBi-
gung des Erbbauzinses bzw. Verzicht auf marktgerechte Anpassung
behaupten, wie die Erfahrungen in westdeutschen Stidten zeigen.
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In den neuen Bundeslidndern kommt hinzu, dal die Menschen nachholen
wollen, was ihnen in den letzten 40 Jahren vorenthalten wurde. Dazu gehort
auch das Bodeneigentum, das in der DDR zwar formal, nicht aber 6kono-
misch gewihrleistet war. Je ldndlicher der Raum, desto stirker ist das Be-
diirfnis, alle Vorteile zu genieen, die Bodeneigentum bietet: Sicherheit,
Verfiigungsmacht, Besitzerstolz, Wertsteigerung usw. Der durch den Sozia-
lismus erzwungene Fortschritt wird geradezu zwangsldufig abgelost durch
einen Riickfall in das Eigentumsdenken des 19. Jahrhunderts.

Aus den vielen Gesprichen und Schilderungen iiber die Einstellung der
Menschen habe ich den Eindruck gewonnen, daf dieser Riickfall nicht nur
vom Westen aufgendtigt wurde, sondern auch den Sehnsiichten der Bevol-
kerungsmehrheit entsprach und daB fiir den erhofften Schritt nach vorn im
Bodenrecht die Zeit leider noch nicht reif war. Allzu deutlich hatte die
Modrow-Regierung bereits die Weichen in Richtung privaten Bodeneigen-
tums gestellt, indem den Nutzungsberechtigten der Grunderwerb zu Nied-
rigstpreisen angeboten und von diesen auch breit wahrgenommen wurde.

DaB nun auch die Wohnungsgenossenschaften mit Nachdruck nach dieser
Losung verlangen, kann man ihnen nicht verdenken. Daf} ihnen der Erb-
bauzins fiir viele Jahre erlassen werden konnte und es fiir den Wohnungsbau
in der Stadt besser wire, wenn spiter durch schrittweises Heranfiihren des
Erbbauzinses an den Marktwert gleiche Bedingungen mit dem freien Woh-
nungsbau herbeigefiihrt wiirden, vermag den Vorteil des Bodeneigentums
und seiner erhofften Wertsteigerung offenbar nicht aufzuwiegen. Sofern
nicht einzelne Stidte gegen die inzwischen geschlossene Meinungsfront der
Ministerien in dieser Frage Widerstand leisten und die Auslegung der Proto-
kollnotiz 13 zum Einigungsvertrag durch ein Gericht klidren lassen, diirfte
der Kampf fiir das Erbbaurecht im komplexen Wohnungsbau wohl verloren
sein. In kiinftigen Fillen wird es voraussichtlich nur dann akzeptiert, wenn
die Alternative Kauf gar nicht erst angeboten wird.

Der Tendenz nach dhnlich diirfte die Entwicklung fiir die noch beste-
henden Nutzungsrechte verlaufen, die durch das in Vorbereitung befindli-
che Sachenrechtsbereinigungsgesetz in Erbbaurechte umgewandelt wer-
den. Da ein Ankaufsrecht vorgesehen ist, werden je nach Ausgestaltung der
Erbbauzins- und Kaufbedingungen wohl die meisten Nutzungsberechtigten
friiher oder spiter den Kauf wihlen.

(2) bei Banken

In vielen Stidten wurde mir berichtet, daf die Banken bei Kreditver-
handlungen das Erbbaurecht ablehnen und Sicherheiten an privatem Bode-
neigentum verlangen. Diese Haltung kénnte vordergriindig in mangelnden
Informationen und Erfahrungen begriindet sein oder darin, dal Banken an

Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993) 27


Ulrike
Schreibmaschinentext
Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993)

Ulrike
Schreibmaschinentext
_____________________________________________________________________

Ulrike
Schreibmaschinentext
_____________________________________________________________________

Ulrike
Schreibmaschinentext
Roland Geitmann: Das Erbbaurecht in West und Ost. Bericht über ein innovatives Projekt - Teil II


Roland Geitmann: Das Erbbaurecht in West und Ost. Bericht liber ein innovatives Projekt - Teil Il

hoher Kreditausgabe interessiert sind und deshalb tendenziell unfreundli-
cher reagieren, wenn der Kunde seinen Kreditbedarf durch Erbbaurecht
mindert.

In westdeutschen Stidten mit breiter Erbbaurechtspraxis sind die Aus-
kiinfte weit positiver, was allerdings eng mit der milden Erbbauzinspraxis
zusammenhéngt. In Wolfsburg z.B. empfiehlt die Sparkasse Existenzgriin-
dern hiiufig das Erbbaurecht, um die Anfangsbelastung zu reduzieren. Inter-
essant ist auch, an den von Fritz Andres in einer Gesprichsnotiz mitgeteil-
ten Beispielen festzustellen, wie der Verkehrswert des Erbbaurechts iiber
den Gebdudewert dadurch hinausgeht, da3 der Erbbauzins in Wolfsburg er-
heblich unter dem Marktwert liegt. Auf diese Weise wird dem Erbbaube-
rechtigten ein Bodenwertanteil zugeschoben, bei Eigenheimen in normaler
Lage hdufig um 50000 DM, in extrem guter Lage bis 170000 DM. Im Ver-
kehrswert wird die kiinftige Wertsteigerung des unterbezahlten Erbbau-
rechts teilweise vorweggenommen. Bei ausreichend langer Restlaufzeit des
Erbbaurechtsvertrags und extrem guter Lage wird das Erbbaurecht ange-
sichts der fehlenden Erbbauzinsanpassung in Wolfsburg fast so hoch wie Ei-
gentum bewertet. Aus diesem Sonderfall herzuleiten, die Kreditinstitute in
Wolfsburg wiirden bei der Beleihung »keinen Unterschied« machen, ob der
Investor Grundstiickseigentiimer oder Erbbauberechtigter ist (so das Semi-
nar-Merkblatt »Privatisierung der Grundstiicksnutzung durch Vergabe von
Erbbaurechten«, IX.), ist allerdings irrefiihrend, da dies bei marktgerechtem
Erbbauzins gerade nicht zutrifft.

Ganz so schematisch, wie von Fritz Andres wiederholt dargestellt (siche
u.a. in FdF 218, S. 35/42), ist die Vermogensverschiebung zwischen Grund-
stiickseigentiimer und Erbbauberechtigtem durch ErméBigung des Erbbau-
zinses im {ibrigen nicht. Logisch wiirde eine 100 %ige Verschiebung des
Bodenwerts vom Grundstiickseigentiimer zum Erbbauberechtigten ein ewi-
ges und kostenloses Erbbaurecht ohne jegliche Bindungen voraussetzen.
Nach der Rentenbarwerttabelle vermindert die zeitliche Begrenzung des
Erbbaurechts z.B. auf 60 Jahre den Verschiebungseffekt (bei angemesse-
nem Erbbauzins von 5 %) zwar nur um rund 5 %. Stirkere Wirkungen haben
dagegen die Bindungen des Erbbauberechtigten, wofiir die Wertermitt-
lungs-Richtlinien weitere 10 bis 70 % Wertminderung ansetzen. Weil dem
Grundstiickseigentiimer auf jeden Fall ein Restanteil des Bodenwerts ver-
bleibt, den man je nach Bindung des Nutzungsberechtigten unterschiedlich
bewerten kann, ergibt sich beim Verkauf von Grundstiicken an unentgeltlich
und unbefristet Nutzungsberechtigte iiberhaupt ein Kaufpreis, der zwischen
1,—DM und 50 % des Verkehrswerts angesetzt wird.

Widerspriichlich ist es demgegeniiber, wenn das Seminar in seinem
Merkblatt » Wohnungsgenossenschaften und kommunale Wohnungsgesell-

28 Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993)


Ulrike
Schreibmaschinentext
Fragen der Freiheit, Heft 224 (1993)

Ulrike
Schreibmaschinentext
_____________________________________________________________________

Ulrike
Schreibmaschinentext
_____________________________________________________________________

Ulrike
Schreibmaschinentext
Roland Geitmann: Das Erbbaurecht in West und Ost. Bericht über ein innovatives Projekt - Teil II


Roland Geitmann: Das Erbbaurecht in West und Ost. Bericht (iber ein innovatives Projekt - Teil Il

schaften in den neuen Bundesldndern« einerseits bei unentgeltlichem Nut-
zungsrecht eine 100%ige Vermogensverschiebung auf den Nutzungs-
berechtigten annimmt und andererseits diese Nutzungsrechte auf normal
entgeltliche Erbbaurechte umstellen mochte (was enteignend wirken wiir-
de) und das » Verschenken« der Grundstiicke anprangert, wihrend nach der
erstgenannten Annahme der Grundstiickseigentiimer doch gar keinen Bo-
denwertanteil mehr zu verschenken hitte.

Auch verleitet das Merkblatt zu dem Irrtum, die Gemeinde kénne durch
einen auf 10 oder 20 Jahre begrenzten Erbbauzinserlall den Beleihungswert
des Erbbaurechts im selben Mafle erhohen. Die Auswirkungen betragen
maximal 35 bis 55 % des Bodenwerts, wenn (bei einem sehr bindungsfreien
Erbbaurechtsvertrag) nach 10 bzw. 20 Jahren der Erbbauzins mit 5% ein-
setzt.

Unstrittig ist dagegen, daB bei marktgerechtem Erbbauzins, wie ihn das
Seminar anstrebt, das Erbbaurecht keinen Bodenwertanteil hat. Beleihungs-
wert kann also nur das Gebidude sein. Die vorhandene Bausubstanz ist je-
doch oft so schlecht, daB sie selbst fiir einen ersten Sanierungsabschnitt
nicht als Sicherheit ausreicht, zumal die Beleihungsgrenze in der Regel bei
drei Fiinfteln des Beleihungswerts liegt (so bei Sparkassen).

Je breiter Kommunen das Erbbaurecht anwenden, desto mehr entzieht
sich den Banken der Boden als Sicherheit, die durch ihre Wertsteigerung
bisher manches Risiko abfing. Bei breiter Erbbaurechtspraxis miissen Ban-
ken ihre Risiken sorgfiltiger priifen oder sie stirker mittragen. In dieser
durchaus folgenreichen Verinderung fiir das Kreditgeschift liegt wohl der
tiefere Grund fiir die Abneigung der Banken gegen das Erbbaurecht.

b) Uberforderung der Gemeinden

(1) Mangelnde Grundstiicksausstattung und fehlender Finanzspielraum

Wie bereits im 1."Teil angedeutet, liegt hier das entscheidende Hemmnis fiir
eine breite Anwendung des Erbbaurechts in den neuen Bundeslindern. Die
Grundstiicksausstattung der Gemeinden ist sechr unterschiedlich. Aus dem
Verwaltungsvermogen kommen fiir Erbbaurechtsvertrige nur Einrichtun-
gen in Betracht, die in private Trigerschaft {ibertragen werden (z.B. Alten-
heime, Polikliniken, Sportstitten). Beim Finanzvermogen konnen die
Grundstiicke des komplexen Wohnungsbaus (kommunale Wohnungsbau-
gesellschaften und Wohnungsgenossenschaften) als fiir das Erbbaurecht
verloren abgeschrieben werden. Bei Grundstiicken mit Ein- und Mehrfami-
lienhidusern werden Nutzungsberechtigte aufgrund des geplanten Sachen-
rechtsbereinigungsgesetzes wahrscheinlich weitgehend vom Ankaufsrecht
Gebrauch machen. So verbleiben Grundstiicke mit Wochenendhidusern,
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Grundstiicke, fiir die am 3. 10. 1990 Wohnungsbau oder Gewerbeansied-
lung vorgesehen war, vom Land den Gemeinden aus eigenem Anteil iiber-
lassene Grundstiicke und Fldachen, die Gemeinden aus frilherem Altbestand
zwischen 1945 und 1990 anderen 6ffentlich-rechtlichen Korperschaften un-
entgeltlich iiberlassen haben.

Historisch bedingt verfiigen nur einzelne Stadte wie Stralsund vor allem
aus der letztgenannten Kategorie iiber einen reichhaltigen Grundstiicksvor-
rat, der sich fiir Erbbaurechtsvertrige anbietet. Die — oft durch personelle
Uberbesetzung der Verwaltung verschirfte — Finanzknappheit der Stidte
und Gemeinden verleitet jedoch viele Kommunen, ihre Haushaltsiocher
durch Grundstiicksverkéufe zu stopfen. Um so weniger sehen sie sich in der
Lage, das Erbbaurecht fiir Grundstiicke anzubieten, die sie zuvor erwerben
muften. Die im I. Teil aufgezeigte finanzielle Durststrecke der ersten 10 bis
20 Jahre schreckt sie ab. Die dringenden Probleme der Gegenwart, notwen-
dige InfrastrukturmaB3nahmen und Schaffung von Arbeitsplitzen, wollen
jetzt gelost werden und nicht erst in Jahrzehnten. Die Vorauszahlung des
Erbbauzinses konnte nur teilweise helfen, zumal sich Grund-
stiicksinteressenten wohl nur dann darauf einlassen, wenn der Grund-
stiickskauf generell und nicht nur in dieser Gemeinde verweigert wiirde.
Von einer solchen geschlossenen Haltung in der Bodenpolitik sind die Ge-
meinden noch weit entfernt.

(2) Verwaltungsaufwand und Grenzen der Kommunalpolitik

Die Aussicht, durch marktgerecht angepal3ten Erbbauzins rasant steigende
Bodenrenten zu vereinnahmen, wie sie Helmut Creutz fiir die letzten 30 Jah-
re graphisch eindrucksvoll dargestellt hat, konnte in Gesprichen und Veran-
staltungen manchen Stadtkdmmerer zeitweilig begeistern. Der Vorschlag,
diese Einnahmen ausschlieBlich fiir weiteren Bodenerwerb zu verwenden
und spiter zuriickzuverteilen, wirkte sichtlich ddmpfend, erst recht aber der
Blick auf die Kompliziertheit des Erbbaurechts und die Schwierigkeit, Erb-
bauzinsanpassungen tatsdchlich durchzusetzen.

Der weite Spielraum, den die Erbbaurechtsverordnung den Vertrag-
schlieBenden 146t, macht lange und komplizierte Vertrige notwendig. Auch
der relativ schlanke Seminar-Entwurf, der durch Verzicht auf Bauverpflich-
tungen und durch vorweg erklérte Zustimmungen zu Veriduferung und Be-
lastung fiir die Kommunen manche Risiken birgt, ist fiir Laien immer noch
schwierig zu verstehen. Die Unterscheidung zwischen dinglichen und
schuldrechtlichen Absprachen, die Anpassungsregelung fiir den Erbbau-
zins und die komplizierten Absicherungen und Verpflichtungen zur Wei-
teriibertragung, erst recht zusitzliche Stillhalteerklirungen zur ansatzwei-
sen Losung der Konkurrenz zwischen Grundstiickseigentiimer und
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Kreditgeber machen das Erbbaurecht selbst fiir erfahrene Liegenschaftsver-
walter zu einem hochst schwierigen Terrain; wieviel mehr fiir mangelhaft
ausgebildete und unerfahrene Verwaltungsleute in den neuen Bundeslin-
dern.

Mit der strengen Erbbauzinsanpassung biirdet der Vertragsentwurf des
Seminars den Verwaltungen eine Last auf, die in dieser Weise zu meistern
noch keiner Stadtverwaltung in Deutschland gelungen ist. Die ProzeBlawi-
ne in Wolfsburg, vor der Verwaltung und Gemeinderat schlieBlich kapitu-
lierten, gibt einen Eindruck von der Herbheit dieser Aufgabe, von den Pro-
blemen bei Ablauf des Erbbaurechtsvertrags ganz zu schweigen, welche fiir
Berlin-Kreuzberg als die schwierigsten von allen geschildert wurden.

Eine marktgerechte Anpassung des Erbbauzinses diirfte in den neuen
Bundeslidndern zusitzlich dadurch erschwert werden, dafl der Grund-
stiicksmarkt, zwischen Spekulation und wirtschaftlicher Depression hin-
und hergerissen, Kapriolen schligt und andererseits die Bevolkerung noch
stark daran gewohnt ist, dal offentlich zur Verfiigung gestellter Boden
nichts kostet.

Wieviel einfacher ist im Vergleich dazu der Verkauf von Grundstiicken!
Nimmt man dann noch hinzu, was oben unter 1. an Rahmenbedingungen
und Gegengewichten als notwendig befunden wurde, von verdichteter Bau-
leitplanung und Bestandsschutz bis zu Subventionen und Riickverteilung,
dann muB man zweifeln, ob das Erbbaurecht in der jetzigen, in vielen
Aspekten unzureichenden gesetzlichen Ausgestaltung fiir Kommunen in
den neuen Bundeslindern der »Kénigsweg« sein kann. Bei der Ubertragung
offentlicher Einrichtungen auf freie Triger und bei Grundstiicken von la-
gemiBig offentlicher Bedeutung wird das Erbbaurecht schon jetzt vielfach
verwendet. Hierfiir ist der Seminar-Vertragsentwurf durch den Verzicht auf
Bindungen jedoch weniger geeignet. Auf dem breiten Felde, fiir das er ge-
dacht ist, wird er hingegen nicht angewendet, abgesehen von einzelnen
Stiddten, die dank guter Grundstiicksausstattung und ausreichender Finanz-
lage dazu in der Lage sind.

Durch Vergabe von Erbbaurechten mit marktgerechtem Erbbauzins eine
flichendeckende Neuordnung unseres Bodenrechts zu bewerkstelligen,
iberfordert die Kommunen. So vorteilhaft das Erbbaurecht fiir die Stadtpla-
nung wire, so schwierig ist es fiir Kémmerer und Liegenschaftler. Eine sol-
che iiber viele Jahrzehnte konsequent durchgefiithrte kommunale Bodenpo-
litik geht iiber die Krifte derer, die in Stiddten und Gemeinden mit oft eher
kurz- bis mittelfristiger Perspektive das Sagen haben.

Die Konzentration von Planungskompetenz und Grundstiickseigentum in
kommunaler Hand birgt zudem erhebliche Gefahren. Deshalb wiire es rat-
sam, den Boden einem unabhingigen Bodenfonds zu libertragen, der Einze-
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linteressen weniger ausgesetzt ist und die schwierige Handhabung des Erb-
baurechts eher meistern konnte. Freilich ist auch eine solche Losung poli-
tisch zur Zeit nicht wahrscheinlich.

Die Hauptwirkung der Seminar-Initiative wird deswegen neben punktu-
ellen Erfolgen in einzelnen Stidten darin liegen, einen LernprozeB iiber den
Umgang mit Boden befordert zu haben, der sich fiir eine andere (Teil-)L6-
sung als hilfreich erweisen konnte, ndmlich dann, wenn der Bun-
desgesetzgeber, genotigt durch ein zu erwartendes Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, das Bewertungsgesetz iiberarbeiten muf. Die
langst tiberholte Einheitsbewertung von Grundstiicken mit z.B. 1/5, 1/10
oder in Extremfillen nur 1/100 des Verkehrswerts privilegiert die Kapital-
anlage in Grund und Boden insbesondere bei der Vermogens-, Erbschafts-
und Schenkungssteuer auf krasse und verfassungswidrige Weise, verur-
sacht eine kiinstliche Nachfrage und treibt dadurch die Verkehrswerte in die
Hohe. Wenn es bei dieser tiberfélligen Reform gelingt, die Bodenwerte zu
aktualisieren und bei der Grundsteuer bebaubare Grundstiicke stirker her-
anzuziehen, die Gebdude auszuklammern und eine gesonderte Besteuerung
der Bodenwertzuwichse einzufiihren, konnte die breit angelegte Bildungs-
und Offentlichkeitsarbeit des Seminars zu diesem Fortschritt beigetragen
haben.
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Das kommunale Erbbaurecht in neuer Sicht
Eckhard Behrens

Die iibliche Handhabung des Erbbaurechts durch die westdeutschen Kom-
munen ist nicht befriedigend. Deshalb hat das Seminar fiir freiheitliche Ord-
nung e.V. alle Gemeinden in den neuen Bundesldndern auf die Moglichkeit
einer anderen Handhabung aufmerksam gemacht. Die Chancen fiir eine
bessere Stadtentwicklung, die in einer rechtlich und 6konomisch kliigeren
Handhabung liegen, kann jede Gemeinde im Alleingang ergreifen. Diese
Ausfiihrungen sollen ein Wegweiser sein in eine erfolgreichere Zukunft Ih-
rer Gemeinde.

Rechtliche Aspekte

Die iiblichen Erbbauvertrige der Gemeinden stellen die Bodennutzer durch
vielfiltige vertragliche Nutzungsbindungen im Verhiltnis zur Gemeinde
viel schlechter als die Bodeneigentiimer. Dadurch erscheint das Bodenei-
gentum als investorenfreundlicher als das Erbbaurecht. Das muf3 nicht so
bleiben.

Die Forderung, die Baufreiheit der Erbbauberechtigten nicht stérker ein-
zuschrinken, als die Baufreiheit der Bodeneigentiimer durch das 6ffentliche
Baurecht ebenfalls eingeschrinkt ist, fithrt zu einer liberalen Ausgestaltung
des Erbbaurechts. Da liberale Mustervertrage nicht vorhanden waren, hat
das Seminar fiir freiheitliche Ordnung e.V. einen solchen entwickelt und mit
ausfiihrlichen Erldauterungen versehen. Er steht auf Anforderung unentgelt-
lich zur Verfiigung.

Okonomische Aspekte

In der gegenwirtigen Ausprigung der marktwirtschaftlichen Ordnung kann
nur das Erbbaurecht den groflen Vorteil eines Zugangs zur Bodennutzung
ohne Kapitalaufwand bieten. Leider wird dieser wichtige Standortvorteil
von den Gemeinden meist durch ungeschickte Ausgestaltung der Erbbau-
vertrige wieder verspielt.

Viele Erbbaurechte haben zu niedrige Erbbauzinsen. Dadurch gewinnen
die Erbbauberechtigten im Laufe der Zeit die Chance, mit dem Boden in
dhnlicher Weise zu spekulieren wie die Eigentiimer. Wer das Erbbaurecht
von einem langjdhrigen Besitzer kauft, zahlt in der Regel zusitzlich zum
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Wert des Hauses einen Kapitalbetrag fiir denVorteil niedriger Erbbauzinsen.
Den Vorteil des Zugangs zur Bodennutzung ohne Kapitalaufwand hatte
dann nur der Ersterwerber des Erbbaurechts. Das muf nicht so bleiben.

Die Forderung, die Bodenspekulation wirksam zu unterbinden, fiihrt zu
einer vollentgeltlichen Ausgestaltung des Erbbaurechts. Die Vollentgelt-
lichkeit bricht die Privilegienstruktur der Bodennutzung endgiiltig. Der
Versuch, die iiberkommene Privilegienstruktur der Bodenbesitzverhilt-
nisse durch privilegierte Erbbaurechtsverhiltnisse zu kompensieren,
schafft nur neue Privilegien, statt die Abschaffung aller Bodenprivilegien
einzuleiten.

Die wirtschaftspolitischen Folgen unterschiedlichen Umgangs mit dem
Erbbauzins sind in der Literatur bisher kaum erortert. Vom Seminar fiir frei-
heitliche Ordnung e.V. wurden dazu eine ganze Reihe von Vertffentlichun-
gen geschaffen, die neue Gesichtspunkte fiir den Umgang mit dem Erbbau-
recht begriinden.

Okologische und planerische Aspekte

Die dauernde Vollentgeltlichkeit sorgt zugleich fiir die dkologisch wiin-
schenswerte stindige Ddmpfung der Nachfrage nach Bodennutzungen.
Vollentgeltliche Erbbaurechte werden bald bebaut. Sie werden im Rahmen
des offentlichen Baurechts vollstindig bebaut. Nur durch baldige und ratio-
nelle Nutzung des Bodens kann ein Ertrag in Hohe des Erbbauzinses erwirt-
schaftet werden. Eine Bevorratung mit ganz oder teilweise ungenutztem
Boden kénnen sich Erbbauberechtigte weder anféinglich noch spiter leisten,
wenn die Erbbauzinsen der wirtschaftlichen Entwicklung angepal3t werden.

Einen Bodenvorrat hdlt dann nur noch die Kommune, um Erbbaugrund-
stiicke jederzeit anbieten zu konnen. Wenn die Investoren erst einmal die
Erfahrung gemacht haben, immer geeignete Erbbaurechtsgrundstiicke von
Vorbesitzern oder der Gemeinde erwerben zu konnen, dann werden sie mit
den Stadtplanern nicht um die Bebaubarkeit ungeeigneter Grundstiicke, um
Ausnahmen von Bebauungsplinen oder deren Anderung ringen. Das er-
leichtert die Stadtplanung ungemein.

Mensch und Boden

Anders als die Pflanze ist der Mensch nicht an ein bestimmtes Stiick Boden
gebunden. Die Moglichkeit, seinen Lebensweg auf dieser Erde selbst mit-
zubestimmen — zunehmend der Herr seines Schicksals zu werden — setzt ge-
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radezu voraus, da} er nicht wie ein Leibeigener an den Boden gefesselt
wird, sondern frei bestimmen kann, wo auf dieser Erde er arbeiten und wo er
wohnen will. Diese Freiheit, die sogenannte Freiziigigkeit, haben die Men-
schen Ostlich des ehemaligen Eisernen Vorhangs nun als Menschenrecht er-
rungen, aber sogleich stehen sie unerwartet vor Zugangssperren zum Boden
in Gestalt alter Eigentumsanspriiche und hoher Kapitalwerte (Bodenprei-
se). Die Investitionen fiir Arbeit und Wohnen geraten deshalb vielerorts un-
erwartet ins Stocken.

In ganz Osteuropa hat der sozialistische Versuch, das private Bodeneigen-
tum durch unentgeltliche Nutzungsrechte zu ersetzen, zur Omnipotenz des
Staates iiber die Menschen nicht unerheblich beigetragen. Wenn der Boden
nicht frei von Hand zu Hand gehen kann, wird der Staat zum Platzanweiser,
der die Menschen wie Pflanzen an gewiinschter Stelle mit Arbeit und Woh-
nen an den Boden bindet. — Andererseits entartet die freiheitliche Boden-
ordnung rasch zur kapitalistischen Spekulationswirtschaft, wo die Gemein-
den es versiaumen, von ihrem Selbstverwaltungsrecht den richtigen
Gebrauch zu machen. Sie soliten den Boden aufkaufen, um ihn gegen regel-
miBigen Erbbauzins zur privaten Nutzung bereitzustellen.

Boden und Marktwirtschaft

Die unbestreitbaren Erfolge des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft
konnen nicht dariiber hinwegtiduschen, daB der Produktionsfaktor Boden
noch nicht befriedigend in dieses Konzept eingebunden ist. Die Chance, oh-
ne eigene Leistung hohe Bodenwertgewinne zu erzielen, fithrt nicht nur zu
Ungerechtigkeiten bei der Einkommens- und Vermogensverteilung, son-
dern vor allem auch zu Fehlsteuerungen der Standortwahl fiir Wohnen und
Gewerbe, die durch staatliche Lenkungseingriffe und Subventionen fiir
Wohnen, Bergbau und Landwirtschaft nicht zureichend ausgeglichen wer-
den kdnnen. Was sind die Ursachen fiir das beobachtbare Marktversagen?

Der Boden wird fdlschlich wie ein Kapitalgut behandelt; er ist aber im Ge-
gensatz zu den produzierten Produktionsmitteln unvermehrbar; er hat einer-
seits keine Herstellungskosten und wird andererseits durch seinen Ge-
brauch nicht verbraucht. Die jeweilige Hohe des Kapitalzinses bestimmt
iiber die Ertragswertberechnung (also iiber die Kapitalisierung der Boden-
rente) die Bodenpreise. Dieser Zusammenhang wird allerdings nur klar faf3-
bar, wenn man mit den am Kapitalmarkt erwarteten lingerfristigen Zinsent-
wicklungen und nicht mit Nominalzinsen, sondern den erwarteten
Realzinsen (= vereinbarte Zinsen abziiglich erwartete Inflationsraten) rech-
net.
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Die Integration des Bodens in den Kapitalmarkt nimmt ihm nicht seine
Eigengesetzlichkeiten. Er wird von den Kapitalanlegern anders behandelt
als andere Kapitalgiiter. Die Kapitalanleger meiden, ja verlassen den Bo-
den als Anlageobjekt, wenn sie erwarten, dafl3 der Kapitalmarktzins stei-
gen wird, und stiirzen sich auf den Boden als Anlageobjekt, wenn sie er-
warten, dafl der Kapitalmarktzins sinken wird. Denn die Entwicklung der
Bodenrente, die die eigentliche »Verzinsung« des fiir den Bodenerwerb
aufgewendeten Kapitals ist, ist unabhingig von der Entwicklung des Ka-
pitalmarktzinses.

Angebot und Nachfrage reagieren auf fallende oder steigende Preise beim
Boden ganz anders als bei echten Kapitalgiitern. Angebot und Nachfrage
nach Sachkapitalgiitern (Maschinen und Gebéduden) werden durch steigen-
de oder fallende Preise tendenziell ausgeglichen, weil steigende Preise zur
Produktions- und damit Angebotsausweitung und gleichzeitig zur Nachfra-
gebegrenzung und sinkende Preise zur Produktions- und damit Angebots-
einschrinkung, aber gleichzeitig zur Nachfrageausweitung fiihren. Beim
Boden kommt ein Marktausgleich nicht zustande, weil bei steigenden Prei-
sen das Bodenangebot zuriickgehalten (kiinstlich vermindert) und bei fal-
lenden Preisen schlagartig vermehrt wird.

Die ausgleichende Wirkung freier Preisbildung ist aber bei Angebot und
Nachfrage nach Bodennutzungen zu beobachten, namlich bei den laufenden
Entgelten, wie Mieten und Pachten. Soweit sie sich auf den Boden selbst be-
ziehen, der Volkswirt spricht von der Bodenrente, sind sie von den Verhilt-
nissen auf den Kapitalmirkten — im Gegensatz zu den Bodenpreisen ~- nicht
beeinflulit, sondern eindeutiger Ausdruck von Angebot und Nachfrage nach
Bodennutzungen.

Ohne klare Einsichten in die 6konomischen Gesetze rund um den Boden
sind die Marktverhéltnisse nicht in Ordnung zu bringen. Der Zugang zu Bo-
dennutzungen darf nicht unentgeltlich, aber er sollte auf Dauer ohne Kapi-
talaufwand moglich sein. Beides leistet das Erbbaurecht, wenn es liberal
ausgestaltet wird. Es ist ein Beitrag zur Vollendung der Sozialen Marktwirt-
schaft.

Die Gemeinde und ihr Boden

Diese Erkenntnisse iiber den Boden und seine Nutzung kénnen von jeder
Gemeinde zum Anlal einer Modernisierung ihrer Politik gemacht werden.
Mit dem Erbbaurecht kann sie kliiger und zielbewufiter umgehen als bisher.
In wenigen Jahrzehnten kann sie die Voraussetzungen fiir die Stadtentwick-
lung fiir alle kiinftigen Generationen entscheidend verbessern.
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Erfolgreiche Stadtentwicklung setzt sehr langfristiges Denken der Kommu-
nalpolitiker und Kommunalverwaltungen voraus. Eine konsequente Erb-
baurechtspolitik ist leichter zu verwirklichen, als es auf den ersten Blick
scheinen mag, wenn man von Anfang an im Bewuftsein hat, daf die Ge-
meinde noch vielen Generationen von Biirgern eine immer schoner gestal-
tete Heimat sein soll. Jede Gemeinde kann die neue Sicht des Erbbaurechts
zur Grundlage ihrer Grundstiicks- und Stiddtebaupolitik machen. Die
Rechtsaufsicht kann sie daran nicht hindern — ja, die Kommunalaufsicht
sollte die Gemeinde sogar dabei unterstiitzen, weil eine richtige Erbbau-
rechtspolitik die Vermogensinteressen der Gemeinde mit gréBerer Sicher-
heit wahrt als die leider verbreitete Politik des Bodenverkaufs.

Die wichtigsten Elemente einer solchen Kommunalpolitik sind:

1. die Gemeinde verkauft keinen Boden mehr, sondern gibt ihn nur noch im
Wege des Erbbaurechts in die private Nutzung.

2. die Gemeinde liberalisiert ihre Erbbauvertrige — zum Beispiel anhand
des Musters des Seminars fiir freiheitliche Ordnung e. V..

3. die Gemeinde stellt alle Erlése aus Hausverkédufen und alle Erbbauzins-
einnahmen, soweit sie nicht zur Deckung der Verwaltungskosten, die mit
den Erbbaurechten zusammenhizngen, benotigt werden, in eine Riicklage
fiir Bodenerwerb ein.

4. die Gemeinde kauft jedes Grundstiick im Gemeindegebiet, das ihr zu ei-
nem marktgerechten Preis angeboten wird und verfihrt damit nach obi-
gerNr. 1.

5. die Gemeinde macht die Flichennutzungs- und Bauleitplanung von dem
vorherigen kommunalen Grundstiickserwerb zu Preisen abhiingig, die im
wesentlichen der friitheren Nutzung entsprechen.

6. die Gemeinde hilt die Erbbauzinsen auf einer Hohe, die gewdhrleistet,
daB sie nur bei voller Nutzung des Grundstiicks zu erwirtschaften sind.
Dann wird ein Teil der von der Gemeinde angebotenen Erbbaurechte erst
nach einiger Zeit von der Nachfrage aufgenommen werden und niemand
anders Bodenvorratspolitik betreiben als die Gemeinde selbst.

Durch eine solche Politik kann jede Gemeinde die bauliche Entwicklung in
ithrem Gebiet erheblich fordern. Sie wird bald weniger Bauliicken und ein
harmonischeres Stadtbild haben und dadurch attraktive Standortvorteile im
Vergleich zu konkurrierenden Nachbargemeinden gewinnen.

Die Welt der Kompromisse

Gerade Kommunalpolitik zeichnet sich dadurch aus, da} ortliche Gegeben-
heiten Ankniipfungspunkt und Rahmen der Politik sind. Da kann man nur
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selten die reine Lehre verwirklichen, sondern muf3 Kompromisse mit seinen
Zeitgenossen eingehen, wenn man tiberhaupt vorankommen will. Aber die
Kenntnis der grundlegenden o6konomischen Kraftlinien ist gerade im
Dschungel der ortlichen Machtverhiltnisse und Meinungen ein guter Weg-
weiser zu kreativer Politik.

Kommunale Bodenpolitik ist nur als Politik des langen Atems erfolg-
reich. Sie darf nicht in die Hdande von Politikern geraten, die darauf vertrau-
en, dal} die Fehler ihrer Politik erst nach Jahrzehnten sichtbar werden. Im
Ringen mit diesen Zeitgenossen diirfen auch Fehler beim Abschluf3 von
Erbbauvertrigen gemacht werden. Besser ungeschickte als gar keine Erb-
bauvertrige. Denn bei deren Ablauf kénnen es unsere Nachkommen besser
machen. Nur der Verkauf von Grund und Boden ist ein bodenpolitischer
Fehler ohne Korrekturméglichkeit!

Fluchund Segen der Vertragsfreiheit

Das Erbbaurecht wird beherrscht vom Grundsatz der Vertragsfreiheit. Dies
ist seine Stirke, weil man damit ganz unterschiedliche Ziele ansteuern kann.
Aber es ist fiir die Praxis auch eine erhebliche technische Schwierigkeit,
weil jeder Erbbaurechtsvertrag von jedem, der z.B. als Erwerber oder Hypo-
thekengldubiger mit ihm zu tun hat, gesondert sorgfiltig auf mdogliche
Rechtstehler iiberpriift werden muB. Das ist ein Job fiir Spezialisten, iiber
die die groBen Banken aber verfiigen. In der kommunalen Praxis wird man
mit diesen Problemen im wesentlichen mit einer einmaligen Anstrengung
bei der Ausarbeitung eines guten Mustervertrages fertig. Die Erbbaube-
rechtigten legen ohnehin darauf Wert, von ihrer Gemeinde alle grundsitz-
lich gleich behandelt zu werden. Diesen Mustervertrag kann man vor sei-
nem Einsatz mit allen beteiligten Behorden (z.B. dem Registergericht) und
den ortlichen Banken bzw. deren Zentralen abstimmen.

Die hier sehr kurz skizzierte neue Sicht der Moglichkeiten, die das Erb-
baurecht fiir eine weit in die kommunale Zukunft tragende Bodenpolitik
bietet, ist an anderer Stelle bereits ausfiihrlicher dargelegt worden. Es gibt
schon einen Kreis von Kommunalverwaltungsbeamten und -politikern, die
sich fiir die neue Sicht interessieren und ihre Erfahrungen in Tagungen des
Seminars fiir freiheitliche Ordnung e.V. zusammentragen und austauschen.

Der vorstehende Text steht als unentgeltliches Flugblatt auf Anforderung zur Verfiigung zusammen mit Bestellvor-
drucken fiir weitere Schriften.
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Suchet iiberall zu niitzen, Giberall seid ithr zu Hause
Rede des Lenardo aus Wilhelm Meisters Wanderjahre*

Johann Wolfgang von Goethe

Betrachten wir, meine Freunde, des festen LLandes bewohnteste Provinzen
und Reiche, so finden wir iiberall wo sich nutzbarer Boden hervortut, den-
selben bebaut, bepflanzt, geregelt, verschont und in gleichem Verhiltnis ge-
wiinscht, in Besitz genommen, befestigt und verteidigt. Da iiberzeugen wir
uns denn von dem hohen Wert des Grundbesitzes und sind genotigt ihn als
das Erste, das Beste anzusehen, was dem Menschen werden kénne. Finden
wir nun, bei ndherer Ansicht, Eltern- und Kinderliebe, innige Verbindung
der Flur- und Stadtgenossen, somit auch das allgemeine patriotische Gefiihl
unmittelbar auf den Boden gegriindet, dann erscheint uns jenes Ergreifen
und Behaupten des Raums, im groBen und kleinen, immer bedeutender und
ehrwiirdiger. Ja, so hat es die Natur gewollt! Ein Mensch, auf der Scholle
geboren, wird ihr durch Gewohnheit angehorig, beide verwachsen mitein-
ander und sogleich kniipfen sich die schonsten Bande. Wer méchte denn
wohl die Grundfeste alles Daseins widerwirtig beriihren, Wert und Wiirde
so schoner einziger Himmelsgabe verkennen? Und doch darf man sagen:
Wenn das was der Mensch besitzt von groBem Wert ist, so mufl man demje-
nigen was er tut und leistet noch einen gréern zuschreiben. Wir mégen da-
her bei volligem Uberschauen den Grundbesitz als einen kleineren Teil der
uns verliehenen Giiter betrachten. Die meisten und hochsten derselben be-
stehen aber eigentlich im Beweglichen, und in demjenigen was durchs be-
wegte Leben gewonnen wird.

Hiernach uns umzusehen werden wir Jiingeren besonders genétigt; denn
hétten wir auch die Lust zu bleiben und zu verharren von unsern Viitern ge-
erbt, so finden wir uns doch tausendfiltig aufgefordert die Augen vor weite-
rer Aus- und Umsicht keineswegs zu verschliefen. Eilen wir deshalb
schnell ans Meeresufer und iiberzeugen uns mit einem Blick welch uner-
meBliche Rdume der Titigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei
dem bloBen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

Doch in solche grenzenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, son-
dern unsere Aufmerksamkeit dem zusammenhidngenden, weiten, breiten
Boden so mancher Linder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir grofle
Strecken des Landes von Nomaden durchzogen, deren Stidte beweglich,
deren lebendig-ndhrender Herdenbesitz iiberall hinzuleiten ist. Wir sehen

* Wilhelm Meister Wanderjahre, 3. Buch, 9. Kapitel
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sie in Mitten der Wiiste, auf groBen griinen Weideplitzen, wie in erwiinsch-
ten Héifen vor Anker liegen. Solche Bewegung, solches Wandern wird ihnen
zur Gewohnheit, zum Bediirfnis; endlich betrachten sie die Oberfliache der
Welt, als wire sie nicht durch Berge geddmmt, nicht von Fliissen durchzo-
gen. Haben wir doch den Nordosten gesehen sich gegen Siidwesten bewe-
gen, ein Volk das andere vor sich hertreiben, Herrschaft und Grundbesitz
durchaus verédndert.

Von iibervolkerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem grofien
Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten ha-
ben, wire schwer zu sagen; wundersam aber ist es, dafl durch eigene Uber-
volkerung wir uns einander innerlich dringen und, ohne erst abzuwarten
daB wir vertrieben werden, uns selbst vertreiben, das Urteil der Verbannung
gegeneinander selbst aussprechend.

Hier ist nun Zeit und Ort, ohne Verdruf3 und MifSmut, in unserm Busen ei-
ner gewissen Beweglichkeit Raum zu geben, die ungeduldige Lust nicht zu
unterdriicken, die uns antreibt Platz und Ort zu verdndern. Doch was wir
auch sinnen und vorhaben geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend
einer andern Notigung, sondern aus einer dem besten Rat entsprechenden
Uberzeugung.

Man hat gesagt und wiederholt: Wo mir's wohlgeht ist mein Vaterland!
Doch wiire dieser trostliche Spruch noch besser ausgedriickt, wenn es hief3e:
Wo ich niitze ist mein Vaterland! Zu Hause kann einer unniitz sein, ohne daf
es eben sogleich bemerkt wird; auflen in der Welt ist der Unniitze gar bald
offenbar. Wenn ich nun sage: Trachte jeder iiberall sich und andermn zu nut-
zen! so ist dies nicht etwa Lehre noch Rat, sondern der Ausspruch des Le-
bens selbst.

Nun beschaue man den Erdball und lasse das Meer vorerst unbeachtet,
man lasse sich von dem Schiffsgewimmel nicht mit fortreifen und hefte den
Blick auf das feste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durch-
kreuzenden Ameisengeschlecht iibergossen ist. Hierzu hat Gott der Herr
selbst Anlal gegeben, indem er, den babylonischen Turmbau verhindernd,
das Menschengeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum prei-
sen, denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter libergegangen.

Bemerket nun mit Heiterkeit wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung
setzt. Da ihr der Unterricht weder im Hause noch an der Tiire geboten wird,
eilt sie alsobald nach Lindern und Stidten, wohin sie der Ruf des Wissens
und der Weisheit verlockt; nach empfangener schneller méBiger Bildung
fiihlt sie sich sogleich getrieben weiter in der Welt umherzuschauen, ob sie
da oder dort irgend eine nutzbare Erfahrung, zu ihren Zwecken behiilflich,
auffinden und erhaschen kénne. Mogen sie denn ihr Gliick versuchen! Wir
aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Minner, jener edlen
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Naturfoscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Gefahr wissentlich entge-
gen gehen, um der Welt die Welt zu erdffnen und durch das Unwegsamste
hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

Sehet aber auch auf glatten Heerstralen Staub auf Staub in langen Wolken-
ziigen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer iiberpackter Wigen,
worin Vornehme, Reiche und so manche andere dahinrollen, deren verschie-
dene Denkweise und Absicht Yorik uns gar zierlich auseinander setzt.

Moge nun aber der wackere Handwerker ihnen zu FuBle getrost nach-
schauen, dem das Vaterland zur Pflicht machte, fremde Geschicklichkeit
sich anzueignen und nicht eher, als bis ihm dies gelungen, an den viter-
lichen Herd zuriickzukehren. Haufiger aber begegnen wir auf unsern Wegen
Marktenden und Handelnden; ein kleiner Kriamer sogar darf nicht versiu-
men, von Zeit zu Zeit seine Bude zu verlassen, Messen und Mirkte zu besu-
chen, um sich dem GroBhindler zu nidhern und seinen kleinen Vorteil am
Beispiel, an der Teilnahme des Grenzenlosen zu steigern. Aber noch unruhi-
ger durchkreuzt sich einzeln, zu Pferde, auf allen Haupt- und Nebenstrafien
die Menge derer, die auf unsern Beutel auch gegen unser Wollen Anspruch
zu machen beflissen sind. Muster aller Art und Preisverzeichnisse verfolgen
uns in Stadt- und Landhdusern, und wohin wir uns auch fliichten mogen, ge-
schiftig iiberraschen sie uns, Gelegenheit bictend, welche selbst aufzusu-
chen niemand in den Sinn gekommen wire. Was soll ich aber nun von dem
Volke sagen, das den Segen des ewigen Wanderns vor allen andern sich zu-
eignet, und durch seine bewegliche Titigkeit die Ruhenden zu iiberlisten
und die Mitwandernden zu {iberschreiten versteht? Wir diirfen weder Gutes
noch Béses von ihnen sprechen; nichts Gutes, weil sich unser Bund vor ih-
nen hiitet, nichts Boses, weil der Wanderer jeden Begegnenden freundlich
zu behandeln, wechselseitigen Vorteils eingedenk, verpflichtet ist.

Nun aber vor allen Dingen haben wir der sdmtlichen Kiinstler mit Teil-
nahme zu gedenken, denn sie sind auch durchaus in die Weltbewegung mit
verflochten. Wandert nicht der Maler, mit Staffelei und Palette, von Gesicht
zu Gesicht; und werden seine Kunstgenossen nicht bald dabald dorthin be-
rufen, weil iiberall zu bauen und zu bilden ist? Lebhafter jedoch schreitet
der Musiker daher, denn er ist es eigentlich der fiir ein neues Ohr neue Uber-
raschung, fiir einen frischen Sinn frisches Erstaunen bereitet. Die Schau-
spieler sodann, wenn sie gleich Thespis Wagen verschmihen, ziehen doch
noch immer in kleineren Chéren umher, und ihre bewegliche Welt ist an je-
der Stelle behend genug auferbaut. Ebenso verindern sie einzeln, sogar ern-
ste vorteilhafte Verbindungen aufgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu
ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bediirfnis Anlaf und Vor-
wand gibt. Hierzu bereiten sie sich gewohnlich dadurch vor, dafi sie kein be-
deutendes Brettergeriist des Vaterlandes unbestiegen lassen.
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Hiernach werden wir sogleich gemahnt auf den Iehrstand zu sehen, die-
sen findet ihr gleichfalls in fortdauernder Bewegung, ein Katheder um das
andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung je nach
allen Seiten hin reichlich auszuspenden. Emsiger aber und weiter ausgrei-
fend sind jene frommen Seelen, die das Heil den Vélkern zu bringen sich
durch alle Weltteile zerstreuen. Dagegen pilgern andere sich das Heil abzu-
holen, sie ziehen zu ganzen Scharen nach geweihter wundertitiger Stelle,
dort zu suchen und zu empfangen was ihrem Innern zu Hause nicht verlie-
hen ward.

Wenn uns nun diese simtlich nicht in Verwunderung setzen, weil ihr Tun
und Lassen ohne Wandern meist nicht denkbar wire, so sollten wir diejeni-
gen, die ihren Fleifl dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben ge-
fesselt halten. Keineswegs! Auch ohne Besitz 146t sich Benutzung denken,
und wir sehen den eifrigen Landwirt eine Flur verlassen, die ihm als Zeit-
péchter Vorteil und Freude mehrere Jahre gewihrt hat; ungeduldig forscht
er nach gleichen oder groleren Vorteilen, es sei nah oder fern. Ja sogar der
Eigentiimer verldft seinen erst gerodeten Neubruch, sobald er ihn durch
Kultur einem weniger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; aufs
neue dringt er in die Wiiste, macht sich abermals in Wildern Platz, zur Be-
lohnung jenes ersten Bemiihens, einen doppelt und dreifach gréfern Raum,
auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

Lassen wir ihn dort mit Béren und anderm Getier sich herumschlagen und
kehren in die gebildete Welt zuriick, wo wir es auch keineswegs beruhigter
antreffen. Irgend ein groBes geregeltes Reich beschaue man, wo der Fihig-
ste sich als den Beweglichsten denken muf3; nach dem Winke des Fiirsten,
nach Anordnung des Staatsrats wird der Brauchbare von einem Ort zum an-
dern versetzt. Auch ihnen gilt unser Zuruf: Suchet iberall zu niitzen, iiberall
seid ihr zu Hause. Sehen wir aber bedeutende Staatsméinner, obwohl un-
gern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Ursache sie zu bedauern,
da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen diirfen;
nicht als Auswanderer, weil sie cinen wiinschenswerten Zustand entbehren,
ohne daB irgendeine Aussicht auf bessere Zustdnde sich auch nur scheinbar
erdffnete; nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine Wei-
se niitzlich zu sein selten vergonnt ist.

Zu einem eigenen Wanderleben jedoch ist der Soldat berufen; selbst im
Frieden wird ihm bald dieser bald jener Posten angewiesen; fiirs Vaterland
nah oder fern zu streiten muf3 er sich immer beweglich erhalten; und nicht
nur fiirs unmittelbare Heil, sondern auch nach dem Sinne der Volker und
Herrscher wendet er seinen Schritt allen Weltteilen zu, und nur wenigen ist
es vergonnt sich hie oder da anzusiedeln. Wie nun bei dem Soldaten die Tap-
ferkeit als erste Eigenschaft obenansteht, so wird sie doch stets mit der
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Treue verbunden gedacht, deshalb wird denn gewisse, wegen ihrer Zuver-
lassigkeit geriihmte Volker, aus der Heimat gerufen, weltlichen und geist-
lichen Regenten als Leibwache dienen sehen.

Noch eine sehr bewegliche, dem Staat unentbehrliche Klasse erblicken
wir in jenen Geschiftsménnern, welche, von Hof zu Hofe gesandt, Fiirsten
und Minister umlagermn und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fa-
den iiberkreuzen. Auch deren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Au-
genblick sicher; im Frieden sendet man die tiichtigsten von einer Weltge-
gend zu andern; im Kriege, dem siegenden Heere nachziehend, dem
fliichtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet einen Ort um den
andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen groflen Vorrat von Ab-
schiedskarten mit sich fiihren.

Haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewuf3t, indem wir
die vorziiglichste Masse tdtiger Menschen als unsere Gesellen und Schick-
salsgenossen angesprochen, so stehet euch, teure Freunde, zum Abschiuf3
noch die héchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Kénigen und
Fiirsten verbriidert findet. Denken wir zuerst segnend jenes edlen kaiser-
lichen Wanderers Hadrian, welcher zu FuB3, an der Spitze seines Heers, den
bewohnten, ihm unterworfenen Erdkreis durchschritt und ihn so erst voll-
kommen in Besitz nabhm. Denken wir mit Schaudern der Eroberer, jener ge-
waffneten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helfen, Mauer und Boll-
werk harmlose Volker nicht schirmen konnte; begleiten wir endlich mit
redlichem Bedauern jene ungliicklichen vertriebenen Fiirsten, die, von dem
Gipfel der Hohe herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilde tiiti-
ger Wanderer augenommen werden konnten.

Da wir uns nun alles dieses einander vergegenwirtigt und aufgeklirt, so
wird kein beschréinkter Triibsinn, keine leidenschaftliche Dunkelheit iiber
uns walten. Die Zeit ist voriiber wo man abenteuerlich in die weite Welt
rannte; durch die Bemiihungen wissenschaftlicher, weislich beschreiben-
der, kiinstlerisch nachbildender Weltumreiser sind wir iiberall bekannt ge-
nug, dal wir ungefihr wissen was zu erwarten sei.

Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der einzelne nicht gelangen.
Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegriindet, daf} jeder in seinem Malfle,
nach seinen Zwecken aufgeklirt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne,
wohin er seine Wiinsche richtet, so suchen wir ihm das einzelne deutlich zu
machen was im ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechsel-
seitig einen Uberblick der bewohnten und bewohnbaren Welt zu geben, ist
die angenehmste, htchst belohnende Unterhaltung.

In solchem Sinne nun diirfen wir uns in einem Weltbunde begriffen anse-
hen. Einfach gro8 ist der Gedanke, leicht die Ausfiihrung durch Verstand
und Kraft. Einheit ist allméchtig, deshalb keine Spaltung, kein Widerstreit
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unter uns. Insofern wir Grundsitze haben, sind sie uns allen gemein. Der
Mensch, so sagen wir, lerne sich ohne dauernden dufleren Bezug zu denken,
er suche das Folgerechte nicht an den Umsténden, sondern in sich selbst,
dort wird er's finden, mit Liebe hegen und pflegen. Er wird sich ausbilden
und einrichten daf er iiberall zu Hause sei. Wer sich dem Notwendigsten
widmet, geht tiberall am sichersten zum Ziel; andere hingegen das Hohere,
Zartere suchend haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sein.
Doch was der Mensch auch ergreife und handhabe, der einzelne ist sich
nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt eines wackern Mannes hochstes Be-
diirfnis. Alle brauchbaren Menschen sollen in Bezug untereinander stehen,
wie sich der Bauherr nach dem Architekten und dieser nach Maurer und
Zimmermann umsieht.

Und so ist denn allen bekannt, wie und auf welche Weise unser Bund ge-
schlossen und gegriindet sei; niemand sehen wir unter uns, der nicht zweck-
miBig seine Tiatigkeit jeden Augenblick iiben konnte, der nicht versichert
wire, dal} er iiberall, wohin Zufall, Neigung, ja Leidenschaft ihn fiihren
konnte, sich immer wohl empfohlen, aufgenommen und geférdert, ja von
Ungliicksfillen moglichst wieder hergestellt finden werde.

Zwei Pflichten sodann haben wir aufs strengste iibernommen: jeden Got-
tesdienst in Ehren zu halten, denn sie sind alle mehr oder weniger im Credo
verfaBit; ferner alle Regierungsformen gleichfalls gelten zu lassen und, da
sie samtlich eine zweckmiBige Tiatigkeit fordern und befordern, innerhalb
einer jeden uns, auf wie lange es auch sein, nach ihrem Willen und Wunsch
zu bemiihen. SchlieBlich halten wir's fiir Pflicht, die Sittlichkeit ohne Pe-
danterei und Strenge zu iiben und zu fordern, wie es die Ehrfurcht vor uns
selbst verlangt, welche aus den drei Ehrfurchten entsprie3t, zu denen wir
uns samtlich bekennen, auch alle in diese hohere allgemeine Weisheit, eini-
ge sogar von Jugend auf, eingeweiht zu sein das Gliick und die Freude ha-
ben. Dieses alles haben wir in der feierlichen Trennungsstunde nochmals
bedenken, erkldren, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen
Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boden heften,
Frisch gewagt und frisch hinaus!
Kopfund Arm mit heitern Krdften
Uberall sind sie zu Haus;

Wo wir uns der Sonne freuen

Sind wir jede Sorge los.

Daf3 wir uns in ihr zerstreuen
Darum ist die Welt so grofs.
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Zeitgeschehen

Selbstbestimmungsrecht der Volker -
Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen
Herbert Spies

Im Zusammenhang mit den diplomati-
schen und politischen Aktionen zur Been-
digung des 1. Weltkrieges 1918/19 spielte
der 10-Punkte-Plan des amerikanischen
Prisidenten Wilson und die darin enthalte-
ne Forderung nach dem »Selbstbestim-
mungsrecht der Volker« eine zentrale Rol-
le. Dies gilt auch fiir die Gestaltung der
politisch-staatlichen Verhiltnisse der Zwi-
schenkriegszeit und dann auch die daraus
folgende Katastrophe des 2. Weltkrieges
wie auch fiir die Zeit nach 1945 und dann
erneut und verstirkt fiir die Folgen des Zu-
sammenbruchs der Sowjetunion und der
dadurch ausgelosten Entwicklungen in
den osteuropdischen Staaten.

Schon unmittelbar nach dem Bekannt-
werden der Wilson’schen Vorstellungen
hatte Rudolf Steiner — er formulierte in
diesen Jahren die Idee der »Dreigliede-
rung des Sozialen Organismus« im Sinne
der Befreiung des individuellen Menschen
von politischen, wirtschaftlichen und
ideologischen Zwingen — harte Kritik an
diesem Prinzip geiibt. Er sah klar voraus,
daB dieses kollektive Prinzip unausweich-
lich zur neuen — historisch lidngst iiber-
wundenen und damit unzeitgeméBen — das
Individuum miBachtenden Struktur fiithren
wird mit der letzten Folge von gewaltsa-

mer Unterdriickung von Minderheiten,
Biirgerkriegen und Volkermord. Steiners
Ideen wurden damals von Politik und Wis-
senschaft nicht wirksam aufgegriffen,
Wilson’s Vorstellungen setzten sich weit-
gehend durch, und die Folgen zeigen sich
bis in die unmittelbare Gegenwart.

Umso bemerkenswerter ist nun, dafl der
v.a. als ehemaliger EG-Kommissar und
FDP-Politiker bekannte Soziologe Ralf
Dahrendorf (jetzt St. Antony’s College in
Oxford) in einem Artikel in der »Zeit«
vom 28.4.1989 dieses Thema aufgreift. Er
bezeichnet dieses »Selbstbestimmungs-
recht der Volker« als ein »barbarisches In-
strument« und als »einen der groBten Irrtii-
mer des Jahrhunderts«. Zu diesen Urteilen
kam er wohl aus der unmittelbaren An-
schauung der Wirklichkeit und aus seinen
eigenen Einsichten als Soziologe — die
Ideen Steiners scheint er nicht zu kennen,
oder er mag sie nicht nennen — aus wel-
chen Griinden auch immer. Immerhin ist
mit diesem kurzen Text, der anschlieBend
abgedruckt ist, diese Problematik durch
einen der bekanntesten Sozialwissenchaft-
ler der Gegenwart formuliert und der Of-
fentlichkeit mitgeteilt worden — hoffent-
lich mit bewuBtseinsméBigen und auch
politischen Folgen!
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Zeitgeschehen

Nur Menschen haben Rechte

Das Selbstbestimmungsrecht der Volker ist
ein barbarisches Instrument?)
Ralf Dahrendorf

Rechte, Biirgerrechte zumal, sind ein
wertvolles Erbe der grofien Revolution vor
200 Jahren. Dabei geht es stets um Rechte
des Einzelnen: das Recht auf Unversehrt-
heit der Person, das Recht auf freiec Mei-
nungsiuBerung. Der oder die Einzelne hat
solche Rechte gegeniiber allen, die sie zu
beschrinken suchen, und insbesondere ge-
geniiber Machthabern. Biirgerrechte wei-
sen immer die Méchtigen in ihre Schran-
ken.

In unserem Jahrhundert nun hat offen-
bar die Wiirde des Begriffs »Recht« man-
che dazu bewegt, ganzen Gruppen Rechte
zuzuschreiben. Das wichtigste Beispiel ist
das Selbstbestimmungsrecht der Volker,
das seit dem Ende des Ersten Weltkrieges
eine virulente Rolle im internationalen Le-
ben spielt. In einem engen Sinn kann man
darunter das Recht von Menschen verste-
hen, an der Regierung ihrer Dinge mitzu-
wirken, eine Art Recht auf Demokratie.
Insoweit folgt dieses Recht aus den Biir-
gerrechten. Doch war dies weder Prisi-
dent Wilsons Motiv, als er den Vlkerbund
propagierte, noch hatten die Autoren der
Charter der Vereinten Nationen die Demo-
kratie im Sinn. Wilson suchte ein Prinzip,
um Osterreich-Ungarn in seine Bestand-
teile aufzulésen, und die Vereinten Natio-
nen hatten von Anfang an einen antikolo-
nialen Zug.

Was ist nun aber dieses Selbstbestim-
mungsrecht der Volker? Was bedeutet es
in der Praxis? Was ein Volk ~ und manch-
mal auch: eine Nation — ist, lassen die Ver-
fechter des Selbstbestimmungsrechts in
einem Nebel niitzlicher Unbestimmtheit.

Sind die Litauer noch Sowjetbiirger? Der
Nahe Osten liefert noch kompliziertere
Beispiele. Was heilt Selbstbestimmungs-
recht fiir den christlichen Paldstinenser is-
raelischer Staatsangehorigkeit?

Solche Fragen machen deutlich, daf das
Selbstbestimmungsrecht nicht ein Recht
einzelner Biirger ist. Vielmehr muf es je-
mand bestimmen. Damit wird das Selbst-
bestimmungsrecht zur Verlockung fiir
Usurpatoren. Es ist ein Kampfbegriff, je-
doch nicht im Kampf schwacher Einzelner
gegen Michtige, sondern im Kampf um
die Etablierung von Macht. Fiir Anwilte
des  Selbstbestimmungsrechts  eines
Volkes ist das Volk oft nur notwendiges In-
strument der Machtergreifung.

Vielleicht 148t sich die Beobachtung
verallgemeinern: Kollektive Rechte die-
nen in aller Regel der Unterwerfung von
Menschen, nicht ihrer Befreiung. Sie sind
einer der grofen Irrtiimer des 20. Jahrhun-
derts.

Um die These in aller Konsequenz zu
formulieren: Es gibt kein Recht der Ar-
menier, unter Armeniern zu leben. Es gibt
aber ein Recht fiir armenische Biirger ihres
Gemeinwesens, Gleiche unter Gleichen zu
sein, nicht benachteiligt zu werden, ja
auch ihre eigene Sprache und Kultur zu
pflegen. Das sind Biirgerrechte, Recht der
Einzelnen gegen jede Vormacht. Das soge-
nannte Selbstbestimmungsrecht hat unter
anderem als Alibi fiir Homogenitét ge-
dient, und Homogenitét heifit immer die

'} Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus »Die
Zeit« vom 28. 4. 1989.
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Zeitgeschehen

Ausweisung oder Unterdriickung von
Minderheiten.

Der Kern zivilisierter moderner Gesell-
schaften liegt in ihrer Féhigkeit, Men-
schen unterschiedlichen Geschlechts und
Alters, unterschiedlicher Herkunft und
Kultur gleiche Rechte zu garantieren. Es
ist eine traurige Tatsache, daB unterschied-
liche Gruppen dies oft schlechterdings
nicht fertigbringen; nicht zuletzt darum ist
die Teilung von Léndern im Namen des

Selbstbestimmungsrechts  eines  der
groBen Themen der Zeit.

Eswire abwegigzuleugnen,da esin ei-
nigen Fillen andere Losungen praktisch
nicht gibt. Aber das rechtfertigt die traurige
Tatsache nicht, dafl das Selbstbestim-
mungsrecht ein Instrument der Entzivili-
sierung und Barbarisierung ist, ein Zeugnis
der Unfihigkeit zur Freiheit in Vielfalt. Es
wird Zeit, daB es aus dem Wortschatz der
internationalen Politik verschwindet.

Neue Urteile der Obersten Gerichte

Sicherung und Erweiterung der Freiheitsrechte
fiir den Biirger

Herbert Spies

In der Geschichte der Bundesrepublik er-
eignet es sich immer wieder, daf} beziig-
lich der individuellen Freiheitsrechte der
Biirger die letztinstanzlichen Gerichte Ur-
teile fillen, die restriktive Praktiken der
offentlichen Verwaltungen, monopolarti-
ger Berufsgruppen oder Wirtschaftsver-
binde korrigieren. Oft werden Urteile der
unteren Instanzen aufgehoben, durch die
solcherlei Handhabungen zunidchst sank-
tioniert wurden. Dazu zwei Beispiele aus
der letzten Zeit: aus den politisch beson-
ders stark umstrittenen Gebieten des Bil-
dungs- und des Gesundheitswesens.

1. Das Bundesverwaltungsgericht in Ber-
lin hat abschlieBend bestitigt, daf die
Lehrerausbildung am Seminar der
Waldorfschulen in Stuttgart (eine der
grofften und aktivsten Gruppen eines
Freien Schulwesens) dem Lehramts-
studium an den staatlichen Hochschu-
len gleichwertig, d.h. diesem rechtlich
gleichgestellt wird. Damit ist nun letz-
tinstanzlich und fiir die Verwaltungen

der gesamten Bundesrepublik
Deutschland das bisher noch weitge-
hend bestehende Monopol der staatli-
chen Lehrerausbildung um ein weiteres
Stiick aufgehoben worden.

Unmittelbarer Prozef3gegenstand war
der Anspruch der Studenten des Stutt-
garter Seminars auf Leistungen nach
dem BAFOG, dieser Anspruch ist nun
bestitigt. Mittelbare Folgen des Urteils
werden wesentliche Erleichterungen
bei der Erlangung der in manchen Bun-
desldndern erforderlichen Unterrichts-
genehmigungen an Freien Schulen
sein. Das wegen seiner restriktiven Ge-
setzgebung beziiglich der sog. »Privat-
schulen« schon ohnehin vor dem Bun-
desverfassungsgericht beklagte Land
Baden-Wiirttemberg befiirchtet nun
nach dieser juristischen Niederlage —es
hatte diesen ProzeB bereits in den
Vorinstanzen verloren und zuletzt die
Sache beim obersten zustindigen Ge-
richt anhédngig gemacht (das Verfahren
durch drei Instanzen der Verwaltungs-
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gerichte dauerte sechs Jahre) — nun
auch, daf3 das Seminar moglicherweise
Zuschiisse in Millionenhohe fordern
konnte (siehe dazu die Notiz in der
Zeitschrift »Erziehungskunst« 8/93).

2. Auf dem Gebiet des Gesundheitswe-
sens hat der Bundesgerichtshof eine
Entscheidung gefillt, die den bisheri-
gen Monopolanspruch der sog. »Schul-
medizin« auf der Grundlage der von ihr
ausschlieBlich beanspruchten Wissen-
schaftlichkeit ihre Methoden jedenfalls
beziiglich der Kostenerstattungspflicht
der Krankenversicherungen wesentlich
einschrankt. In einer Mitteilung der
Pressestelle des Gerichts wird die Ent-
scheidung wie folgt erldutert:

In der privaten Krankenversicherung be-
steht nach § 5 Abs. 1 f der Versicherungs-
bedingungen (MBKK 76) fiir die Versiche-
rungsgesellschaften keine Leistungspflicht
fir »wissenschaftlich nicht allgemein an-
erkannte« Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden und Arzneimittel. Diese
sog. »Wissenschaftlichkeitsklausel« hat
der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
auf die Klage eines Verbraucherschutzver-
eins fiir unwirksam erklért. Die Klausel
schriankt wesentliche Rechte des Versiche-
rungsnehmers so sehr ein, daf sie den Ver-
tragszweck gefdhrdet und deshalb gegen
§ 9 AGBG verstoht.

In seinem Urteil hat der Bundesge-
richtshof ausgefiihrt, es liege zwar im In-
teresse aller Versicherten, daf} solche Ko-
sten nicht erstattet werden, die dem
Bereich der Wunderheilungen und der

Scharlatanerie zuzuordnen seien. Auch
hitten die Versicherungsunternehmen ein
berechtigtes Interesse daran, durch eine
nihere Abgrenzung ihrer Leistungspflicht
die Kosten kalkulierbar zu halten. Mit der
Wissenschaftlichkeitsklausel seien die
Versicherungsunternehmen aber iiber ihre
berechtigten Interessen weit hinausgegan-
gen. Mit dieser Klausel hitten sie z.B.
auch Kosten ausgeschlossen, die durch die
Behandlung unheilbarer Krankheiten ent-
stiinden. Fiir diese, wie etwa Krebs, Multi-
ple Sklerose oder Aids, gebe es noch keine
wissenschaftlich allgemein anerkannten
Behandlungsmethoden. Dennoch miiflten
die Kosten ersetzt werden, die zur Linde-
rung unheilbarer Krankheiten medizinisch
erforderlich seien. Bei anderen Krankhei-
ten gehe ein verstindiger Versicherungs-
nehmer davon aus, daf} nur Kosten fiir die-
jenigen Behandlungsmethoden ersetzt
wiirden, die sich in der Praxis als erfolg-
versprechend bewihrt hitten. Das seien
aber nicht nur Methoden, die eine allge-
meine, also eine ganz iiberwiegende wis-
senschaftliche Anerkennung gefunden
hitten. Heute wiirden von Arzten auch Be-
handlungsmethoden der alternativen Me-
dizin als erprobt und aufgrund der Erfah-
rung als erfolgversprechend angewandt.
Entscheide sich der Versicherte fiir eine
solche Behandlungsmethode, sei kein be-
rechtigtes Interesse des Versicherungsun-
ternehmens erkennbar, dadurch entstehen-
de Kosten nicht zu ersetzen, wenn die
nicht wissenschaftlich allgemein aner-
kannte Methode gleich wirksam sei und
keine hoheren Kosten verursache.

Urteil vom 23. Juni 1993 -1V ZR 135/92
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Sommertheater im
Europiischen Wihrungssystem
Was kann man daraus lernen?
Eckhard Behrens

Nach vielen Jahren bemerkenswerter Ru-
he kam es im Herbst 1992 zu grofien Tur-
bulenzen an den europdischen Devisen-
mirkten und schlieflich zum Austritt von
England und Italien aus dem Europiischen
Wihrungssystem - kurz: EWS genannt.
Ende Juli 1993 wiederholte sich das dra-
matische Schauspiel, das in einem néchtli-
chen Sitzungsmarathon der Notenbank-
prisidenten und Finanzminister in Briissel
gipfelte. Der Prasident der EG-Kommis-
sion legte an jenem Abend von Paris aus
Deutschland — dem Storenfried? — den
Austritt aus dem EWS nahe. Niemand trat
diesmal aus; kein Wechselkurs wurde ver-
dndert; nur die Bandbreiten, innerhalb de-
ren die Wechselkurse vom festgesetzten
Kurs abweichen diirfen, wurden von
2,25 % auf auBergewohnliche 15 % erwei-
tert. Die Sitzungsteilnehmer verkiindeten,
sie hitten damit das EWS gerettet.

Was ist falsch am EWS, daf} es so kri-
senbelastet ist? Es sind dafiir mehrere
Griinde zu nennen. — Welche wihrungspo-
litischen Moglichkeiten bieten die grofie-
ren Bandbreiten den européischen Noten-
banken? — Und welche Folgen zeichnen
sich fiir die in Maastricht vereinbarte
Wihrungsunion ab?

Man kann dariiber streiten, ob Wechsel-
kursanpassungen zum Wesen des EWS
gehoren oder sein Versagen dokumentie-
ren. Unabhiéngig von diesem Streit ist fiir
alle die Stabilitdt der einmal festgesetzten
Wechselkurse durchaus ein Ideal. Man
kann aber leicht verstehen, warum dieses
Ideal nicht zu erreichen ist: Feste Wechsel-
kurse verbinden die Geldwerte der betei-

ligten Wihrungen zu einer einheitlichen
Wihrung wie bei einer Wihrungsunion —
aber nur die Geldwerte, nicht die
Zahlungsmittel und nicht die Wahrungs-
politik").

Man stelle sich vor, die DM werde ohne
die libergeordnete Bundesbank in Frank-
furt/Main — nur von den neun Landeszen-
tralbanken (LZB) gesteuert, von denen je-
de eine andere Geldpolitik fiir notwendig
hilt und — trotz vieler kollegialer Abstim-
mungsbemithungen mit den anderen LZB
- auch tatséchlich macht. Genau dies ge-
schieht in Europa. Man hat die Geldwerte
fest miteinander verbunden, aber man hat
keine Europdische Zentralbank. Die unter-
schiedliche Geldpolitik der verschiedenen
Notenbanken in Europa beeinflult sich
standig gegenseitig, weil die Kapitalstro-
me immer freiziigiger ihren Vorteil su-
chen. Das sind in normalen Zeiten nur
Zinsvorteile, die sich aufgrund des Zinsdi-
rigismus der Notenbanken am Geldmarkt
bieten.

Wenn die Spannungen zwischen den an-
einandergefesselten Wihrungen zuneh-
men, gibt es auch die Spekulation auf
‘Wechselkursgewinne, sobald Wechselkurs-
dnderungen kurzfristig moglich erschei-
nen. Dann wechseln innerhalb weniger Ta-
ge unvorstellbare Summen das
Wihrungsgebiet. Die Notenbank, deren
Wihrung »aufwertungsverdidchtig«  1ist,
muf} die eigene Geldmenge entsprechend

"} Austiihrlich dazu und zum folgenden Modell mein
Aufsatz »Feste oder freie Wechselkurse? — Das Schei-
tern einer unvollkommenen Weltwihrung« in Fragen
der Freiheit—Heft 89 (Jgg. 1971) — Seiten 36 bis 44.
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vermehren, um die »abwertungsverdichti-
gen« Wihrungen ankaufen zu konnen.

Werden die Wechselkurse dann geédn-
dert, haben die Notenbanken im selben
Prozentsatz Verluste und die Spekulanten
Gewinne gemacht, in dem die Wechsel-
kurse gedndert wurden. — Das wissen bei-
de Seiten vorher und spielen doch immer
wieder mit. Die Notenbanken sind dazu
durch den EWS-Vertrag verpflichtet; die
Spekulanten nutzen das zu threm Vorteil.

Verschérft wird die Unsicherheit im
Spiel durch die Beteiligung von Politi-
kern. Die Notenbanken diirfen die Wech-
selkurse nicht selbst dndern, dies haben
sich die Finanzminister vorbehalten. Die
werden erst titig, wenn die Offentlichkeit
die Spekulationswelle schon bedrohlich
anschwellen sieht, schlieSlich auch Hand-
lungsbedarf erkennt und nationales Presti-
gedenken endlich hintanstellt. Vorbeugen-
de Wechselkursédnderungen sind bei dieser
Zustiandigkeitsordnung nie zu erwarten.
Es wird von einsichtigen Okonomen und
Politikern daher schon lange gefordert,
den Notenbanken das Recht zur Wechsel-
kursianderung zu geben, damit das EWS
rechtzeitiger und politisch gerduschloser
reagieren kann.

Die Anfang August 1993 gefundene Lo-
sung, die sogenannten Bandbreiten der
meisten Teilnehmerwihrungen des EWS
auf 15 % zu erhéhen, ist ein verschleierter
Ubergang zu freien Wechselkursen — we-
nigstens auf Zeit. Die Verkoppelung der
Geldwerte der Teilnehmerwidhrungen —
der ganze Zweck des EWS — wird voriiber-
gehend zwar nicht rechtlich aber doch
praktisch aufgegeben. Die Notenbanken
sind in ithrer Geldpolitik voneinander wie-
der ganz unabhingig.

Nicht wenige Volkswirte halten diesen
wie zufillig entstandenen Zustand gerade-
zu fiir einen idealen Ausgangspunkt fiir ihr

Alternativkonzept zur EWU. Sie wollen
ein dezentrales wahrungspolitisches Kon-
zept realisiert wissen. Alle nationalen No-
tenbanken sollen kraft Europarechts unab-
hingig werden und iiber vergleichbare
Instrumentarien verfiigen. Sie sollen um
die beste Wihrungspolitik miteinander
konkurrieren. Die Wechselkurse sollen
den Mirkten oder doch wenigstens den
Notenbanken iiberlassen werden.

Richtig ist, daB wéhrungspolitische
Fehler dann nicht auf alle Lander Europas
durchschlagen. Das europdisch harmoni-
sierte System des Wihrungswettbewerbs
wire also gegen das Fehlerrisiko besser
abgesichert; wir konnten die Erfolge und
Miflerfolge unterschiedlicher Notenbank-
politiken eindeutiger beurteilen und ra-
scher aus ihnen lernen; das System hétte —
als Ganzes gesehen — eine gréfiere Pro-
blemlésungskapazitit als eine zentralisier-
te Wihrungsunion. Es wire ein grofier
Vorteil des  bewufit  organisierten
Wihrungswettbewerbs, daf} auch die Ziel-
setzung frei wire; man konnte beobach-
ten, ob sich der Vorrang fiir Geldwertstabi-
litdt oder der fiir Konjunkturstabilitét
mittelfristig besser bewihrt.

Aber die ungeheure Kraft der Marktin-
tegration, die von einem einheitlichen eu-
ropdischen Zahlungsmittel ausgehen wiir-
de?), hitte eine solche dezentrale
Wihrungsorganisation wegen der Beibe-
haltung der nationalen Zahlungsmittel
letztlich doch nicht. — Man muf} die Vor-
und Nachteile beider Konzepte gegenein-
ander abwigen.

Es wird in den ndchsten Monaten span-
nend sein zu beobachten, was die ver-
schiedenen Notenbanken aus der neuen
Unabhingigkeit machen, die sie infolge

2) Siehe dazu meinen Beitrag »Die Europawihrung wa-
gen?«in Fragen der Freiheit Heft 221, Seite 3.
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der groBeren Bandbreiten haben. Werden
sie sie nur benutzen, um die Spekulation
ins Risiko laufen zu lassen, und sich wei-
terhin um eine Harmonisierung der Kon-
junktur- und Wihrungspolitik bemiihen,
die die Wechselkurse auf dem bisherigen
Niveau stabilisiert? Oder werden sie in ei-
nen Abwertungswettlauf eintreten, um oh-
ne groBe Riicksichtnahme auf die Geld-
wertentwicklung endlich etwas zur
konjunkturpolitischen Belebung zu tun?

Die EWS-Krise vom Sommer 1993 wi-
re vermeidbar gewesen, wenn die Bundes-
bank sich mit unzweideutigen 6ffentlichen
Erkldrungen und einer Senkung des Dis-
kontsatzes zu der Kurskorrektur bekannt
hitte, daf} sie mit einer Stabilisierung der
gegenwirtigen Inflationsrate von ca. 4%
schon zufrieden wiére und auf ihre Sen-
kung verzichtet®). Da die wichtigsten Part-
nerlidnder seit einigen Jahren niedrigere
Inflationsraten als Deutschland haben,
hatte die Spekulation ihre Attacken gegen
deren Withrungen sofort eingestellt.

Die  sogenannten  fundamentalen
wihrungspolitischen Daten sprachen oh-
nehin fiir die Beibehaltung der bisherigen
Wechselkurse. Deshalb wurden sie ja auch
nicht gedndert. Nur die Zins- und Kon-
junkturpolitik der Bundesbank konnten
die Partnerldnder nicht mehr weiter mit-
machen, weil ihre Arbeitslosigkeit noch
hoher gestiegen ist als die Deutschlands —
sie wollten den traditionellen deutschen
Stabilititsvorsprung um jeden Preis einho-
len. Den Preis noch hoher steigender Ar-
beitslosigkeit kbnnen sie aus innenpoliti-
schen Griinden kiinftig nicht mehr zahlen.

Die Spekulation wuBite nach der letzten
Bundesbanksitzung vor der Sommerpause
1993, fiir welche Nachbarlidnder es nach
der Verweigerung der erhofften deutschen
Zinssenkung unvermeidlich geworden

3

Zur Wirkung einer solchen Politik auf die Investiti-
onsbereitschaft sieche meinen Beitrag »Der Realzins-
Irrtum von Herrn Schlesinger« in Fragen der Freiheit
Heft 222, Seite 63.

war, aus dem europidischen Konjunktur-
zug auszusteigen, den die Bundesbank in
den Abgrund steuert’). Die Aussteiger
werden — siehe England — durch neues
Wirtschaftswachstum belohnt. Deutsch-
land und seine Mitfahrer werden wie
schon im Herbst 1992 — durch Exportein-
briiche fiir die Fehlentscheidung bestraft,
daB sie in einer Zeit schlechter werdender
Beschiftigung iiber hohe Zinsen mehr
Geldwertstabilitdt anstreben. Wann wird
das endlich auch in Deutschland offen so
diskutiert?

Paradoxerweise kommt gleichzeitig mit
der EWS-Krise der europdische Eini-
gungsprozel voran, indem die Vertrige
von Maastricht nun tiberall ratifiziert, also
in Kraft getreten sind. Auch wurde inzwi-
schen entschieden, daB3 das Vorldufer-In-
stitut der Europidischen Zentralbank —
kurz: EZB —, das Europidische Wihrungs-

Institut — kurz: EWI — nach Frankfurt am

Main kommt. Zwar haben sich die Vorbe-

dingungen fiir den baldigen Ubergang zu

der in diesen Vertrigen vereinbarten Eu-
ropdischen Wihrungsunion — kurz: EWU —
als schwerer als erwartet erfiillbar erwie-
sen. Und deshalb wird das wahrungspoliti-
sche Sommertheater 1993 von vielen als
das lange ersehnte Signal gewertet wer-
den, von der ungeliebten EWU endgiiltig

Abschied zu nehmen. Aber damit unter-

schitzen sie dreierlei:

— den politischen Einigungswillen, der
das Symbol einer Europawihrung mit
einheitlichem Zahlungsmittel, iiber die
nun lange genug geredet worden ist,
endlich und nach dem peinlichen Som-
mertheater 1993 erst recht realisiert ha-
ben will;

4

N

Siehe auch dazu meinen Beitrag »Der Realzins-Irr-
tum von Herrn Schlesinger« in Fragen der Freiheit
Heft 222, Seite 63, und meinen Aufsatz »Indexklau-
seln« in Fragen der Freiheit 214, Seiten 37-49.
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— die Folgewirkungen der institutionellen
Vorbereitung fiir ein Europdisches
Wihrungs-Institut, aus dem sich die Eu-
ropiische Zentralbank, fiir die es schon
ein brauchbares Statut gibt’), ent-
wickeln soll und

— die nicht uninteressanten wahrungspo-
litischen Erfahrungen der letzten Jahre
mit der Ankopplung vieler europdi-
scher Wihrungen an die DM als »An-
kerwidhrung«. Die angedockten Noten-
banken muften jede kleine
wihrungspolitische MaBnahme der
Bundesbank mitvollziehen, ohne sie
direkt beeinflussen zu konnen. Wire es
fiir sie daher nicht angemessener, einen
Sitz im Zentralbankrat der (sich eu-
ropdisierenden) Bundesbank zu bean-
spruchen®).

u
N

Diese Alternativen sind unter dem Stich-
wort vom »Europa der zwei Geschwindig-
keiten« schon weitgehend durchdiskutiert.
Am klarsten wire es, den EWU-Vertrag
aufzuheben zugunsten einer rasch zu ver-
wirklichenden kleinen Wirhungsunion
weniger Linder (»Kerneuropa«), die
wihrungspolitisch schon bisher gut har-
monieren. Den iibrigen EG-Léandern mifi-
te dies durch ein — im wesentlichen einsei-

tiges - Beitragsrecht schmackhaft
gemacht werden.
Zwischen der zundchst kleinen

Wihrungsunion und den beitrittsberech-
tigten Ldndern miissen bis zum Beitritt
freie Wechselkurse oder zumindest grof3e
Bandbreiten bestehen, damit jederzeit ein
moglichst objektives Orientierungsmal
fiir den Umtausch der jeweiligen Beitritts-
in die Europawihrung verfiigbar ist.

Das Statut ist mit amtlichen Erlauterungen bereits abgedruckt in Fragen der Freiheit — Heft 212 (Jgg. 1991) — Seite

29 bis 53. Siehe zum Fortgang der Diskussion auch die Kontroverse »Die Europawihrung wagen?« in Fragen der

Freiheit - Heft 221 (Jgg. 1993).

£
2

Siehe dazu auch mein Editorial »Der einfache Weg zur Wihrungsunion« in Fragen der Freiheit — Heft 203 (Jgg.

1990) — Seite 3. Dort wird gezeigt, daB die Unabhingigkeit der Notenbank der erste Schritt zur Staatsferne und zu
sachgerechter Wirtschaftsnihe der Wihrungspolitik ist. Wihrungsraum und Staatsgebiete miissen nicht deckungs-
gleich sein, aber der Wihrungsraum sollte dem Wachstum des Wirtschaftsraums nach und nach folgen. Die
‘Wihrungsunion ist nicht erst der SchluBstein der Integration der Waren- und Kapitalmirkte. Sie ist erst recht nicht
der erste Schritt zu einer Wirtschaftsunion, sondern die letzte PaBhhe auf dem langen Marsch zu ibrer Vollendung.
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Hinweis zum Artikel von

Fritz Andres: Die Bodenfrage in Ruf3land
FdF Heft 223 — Seite 48 bis 60

Etwas spiter, als urspriinglich erwartet, ist
die russische Ubersetzung des Beitrags
von Fritz Andres am 28. Oktober 1993 in
der Wirtschaftsbeilage Nr. 51 der ISVE-
STIJA auf Seite VIII, der Riickseite der
ganzen Beilage, in guter Aufmachung er-
schienen. Im Zuge der Ubersetzung erwie-
sen sich geringfiigige Anderungen an der
in den FRAGEN DER FREIHEIT verof-
fentlichten Vorlage als zweckmiBig. Die
ISVESTIJA hat ihren Lesern angeboten,
den Kontakt zum Autor zu vermitteln. —
Auf Wunsch sendet Thnen unser Biiro ger-
ne eine Kopie aus der ISVESTIJA.

War das Absicht? Einen Tag spiter er-
schien Jelzins Dekret zur Privatisierung
des landwirtschaftlichen Bodeneigen-
tums. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
schrieb zu dessen historischen Beziigen im
Wirtschaftsleitartikel vom 16. Nov. 1993:
»Es mag ein symbolisches Zusammentref-
fen sein: am 28. Oktober 1917 verdftent-
lichte die Zeitung >Iswestija< das beriihmte
»Dekret iiber den Boden<, mit dem sich die
Bolschewiki das Agrarprogramm der So-
zialrevolutiondre zu eigen machten und
den Bauern in RufBiland den Boden iiber-
eigneten. Sechsundsiebzig Jahre und ei-
nen Tag spiter druckte die >Iswestija< das
Dekret Nr. 1767 ab, mit dem der russische
Prisident Boris Jelzin eine Landreform
verfiigt, die Privatbesitz an Grund und Bo-
den im Agrarsektor erlaubt. Die Bauern
erhalten nun Boden, der ihnen von den
Bolschewiki 1917 versprochen wurde.

Jelzins Dekret gestattet den russischen
Biirgern, ein Grundstiick auf dem Lande
zu besitzen, dieses zu verkaufen, zu verer-
ben, es zu verpachten, zu tauschen oder zu
verpfianden. Der russische Staat garantiert
seinen Biirgern die Unantastbarkeit und
den Schutz des Eigentums an Land.«

Am 12. Dezember 1993 sollen die Rus-
sen mit der Abstimmung iiber Jelzins Ent-
wurf einer neuen Verfassung auch die Pri-
vatisierung des Bodeneigentums billigen.
Wird der Beitrag von Fritz Andres die De-
batte iiber diesen Punkt und die Positionen
der Parteien, die sich zur Parlamentswahl
stellen, beeinflussen?

Wir bemiihen uns, die Reaktionen der
Leser der ISVESTIJA zu erfassen. Schon
unter den ersten drei Briefen, die sich simt-
lich zustimmend duBerten, war eine inter-
essante Anfrage zur wissenschaftlichen
Konkretisierung des Begriffs des Nut-
zungsrechts/Nutzungseigentums von ei-
nem Okonomen in herausragender Stel-
lung, der mit der gegenwértig in RuBland
laufenden Reform der landwirtschaftlichen
Eigentumsverfassung konkret befa3t ist.

Wir wiren dankbar, wenn Sie als Leser
der FRAGEN DER FREIHEIT uns Hin-
weise auf Reaktionen geben wiirden, die
Sie beobachten. Wir sind mit Hilfe unseres
Ubersetzers Vladimir Sagvosdkin auch in
der Lage, mit interessierten Russen tiber
die Bodenfrage zu sprechen oder zu
korrespondieren.

FdF-Redaktion
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Buchbesprechungen

Gerhard G. Senfft: Weder Kapitalismus noch
Kommunismus — Silvio Gesell und das libertire
Modell der Freiwirtschaft
Libertad Verlag Berlin 1990

Bei vorliegendem Buch handelt es sich um
die Herausgabe einer Dissertation, die
1989 an der Wirtschaftsuniversitdit Wien
von Senfft eingereicht wurde. Wie schon
der Untertitel verrit, handelt es sich um ei-
ne Auseinandersetzung mit der Lehre Sil-
vio Gesells und der sich daraus ent-
wickelnden Freiwirtschaft.

Fiir das Jahr 1993 ist fiir die BRD die
Rezession angekiindigt worden. Nach
ernstzunehmenden Aussagen waren die
Voraussetzungen fiir eine wirklich schwe-
re Rezession noch nie so giinstig wie zur
Zeit. So bietet es sich an, ein Buch zu be-
sprechen, das mit dem Satz beginnt: »Es
kommen wieder kiltere Tage!«

Senfft fahrt dann fort: »Die in den west-
lichen Industriestaaten grassierende Mas-
senarbeitslosigkeit und das damit verbun-
dene Phinomen >neue Armut< entwickeln
sich allmihlich zu Dauererscheinungen.
Die wachsende Zahl derer, die mit leeren
Geldboérsen vor iiberfiillten Geschéftsaus-
lagen stehen, liefert ein Bild, in dem sich
die realen Gegebenheiten immer mehr
dem Schlagwort der 2/3-Gesellschaft
annahern.«

Das zuletzt angesprochene Bild heifit —
in die Sprache der Nationalokonomie
iibersetzt — : Es fehlt an der Vermittlung
zwischen Bedarf und Leistungsangebot.

»Uber das Vermogen hinausgehend,
haflliche Phanomene in schne Worte zu
fassen, haben die herrschenden Wissen-
schaften jedoch nur wenig anzubieten.«

Von dieser Situation ausgehend, be-
schreibt Senfft nun, daB es durchaus Lo-
sungsansitze und Vorschlige gegeben hat
und noch gibt, um diese anscheinend na-
turgegebenen Erscheinungen, wie Mas-
senarbeitslosigkeit, Stagflation usw. bes-
ser in den Griff zu bekommen, als es zur
Zeit moglich scheint.

Sehr geschickt beginnt er dann seine
Ausfiihrungen mit einer Darstellung der
zur Zeit der Wirtschaftsrezession 1929
herrschenden Zustinde in Osterreich und
dem Versuch des Biirgermeisters Unter-
guggenberger in Worgl, der damals herr-
schenden Arbeitslosigkeit mit der Heraus-
gabe eines Notgeldes zu begegnen, das auf
der Lehre Silvio Gesells beruhte. Nach-
dem dieses hoffnungsvolle Experiment
Nachahmer zu finden drohte, wurde es un-
terdriickt, und Osterreich durfte dann
anschlieBend mit Grofideutschland vereint
seinen Marsch in den 2. Weltkrieg antre-
ten.

Kurz und pragnant wird dann die Ent-
wicklung des Geldes iiberhaupt dargestellt
und insbesondere auf Wihrungsordnun-
gen hingewiesen, die heute aus dem Be-
wuBltsein der Historiker auf eigentiimliche
Weise vollstindig verschwunden sind:
Auf die bei uns im Mittelalter iiber 300
Jahre als Umlaufmiinze geltenden Brak-
teaten sowie auf die Erfindung des Papier-
geldes in China im Jahre 1200. Die negati-
ve Rolle des Zinses war in allen alten
Wihrungsordnungen durchaus bekannt,
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wovon uns zumindestens die AuBerungen
im Alten Testament bekannt sein sollten.

Es wird dann kurz die Begriindung der
freiwirtschaftlichen Bewegung als Sepa-
ratistenentwicklung aus der sozialdemo-
kratischen Jugend heraus dargestellt: Gu-
stav Landauer und Erich Miihsam griffen
die Ideen von Silvio Gesell iiber »Die Re-
formation des Miinzwesens als Briicke
zum sozialen Staat« auf.

DaB Silvio Gesell lange Zeit regelmiBig
mit Albert Einstein zusammen Karten ge-
spielt hat, diirfte auch nicht allen Freiwir-
ten bekannt sein. Jedenfalls mufl von da-
her Einstein bestens iiber Gesells Ideen
informiert gewesen sein, tiber die er sich
dann auch positiv geduBert hat. Es wird
dann ausfiihrlich in einem Exkurs iiber die
Philosophie Max Stirners, die in seinem
Werk »Der Einzige und sein Eigentum«
niedergelegt ist, gesprochen, wobei vor al-
lem darauf hingewiesen wird, wie Stirners
Begriindung des Gemeineigentums an
Grund und Boden der Ausgangspunkt fiir
Silvio Gesells bodenreformerische Ideen
gewesen sein kann.

Aber auch die grundlegenden Probleme
des Kapitalismus sind bei Stirner in seinen
Ausfithrungen iiber das Geld bereits ent-
halten.

Es ist Senfft sicher beizupflichten, wenn
er viele Gemeinsamkeiten zwischen Stir-
nerund Gesell feststellt.

Im Kapitel »Die 6konomisch-theoreti-
schen Wurzeln der Freiwirtschaftlehre«
geht nun Senfft auf die Vorginger Silvio
Gesells ein, die bereits etliche Gedanken
Gesells vorweggenommen haben: Die
Physiokraten um Quesnay, P. J. Proudhon,
T. Hertzka, H. George, M. Fliirschein, F.
Oppenheimer.

Im weiteren wird dann eine ausfiihrli-
che Beschreibung der natiirlichen Wirt-
schaftsordnung vorgenommen und eine
kritische Betrachtung derselben im Spie-
gel der Theoriegeschichte der National-
okonomie. Insbesondere die Darstellung

der Unterschiede zwischen der Marxschen
Kritik des Kapitalismus und der Freiwirt-
schaftstheorie von Silvio Gesell ist vor-
zuglich.

Bei der Auseinandersetzung mit den
moderneren Entwicklungen des Moneta-
rismus wird auf die Arbeiten von Dieter
Suhr aufmerksam gemacht, der insbeson-
dere darauf hingewiesen hat, daB es sich
bei Gesell im Unterschied zur Friedman-
schen Schule, die einen kapitalistischen
Monetarismus vertritt, um einen postkapi-
talistischen Monetarismus handelt.

Am Schluf3 des Buches wird dann die
Geschichte der Freiwirtschaftsbewegung
als solche dargestellt. In einem Exkurs
wird auf die Theorie der Ritebewegung
1918/19 eingegangen, in der Silvio Gesell
schlieBlich eine fiir ihn nicht ganz unge-
fahrliche Kurzrolle gespielt hat.

Es wird dann weiter beschrieben, in
welchen Gruppierungen tiberall die natiir-
liche Wirtschaftsordnung von S. Gesell
Eingang fand, auch wenn sie nirgendwo
dazu fiihrte, daB die groflen politisch
michtigen Parteien von den Ideen Silvio
Gesells Gebrauch gemacht haben.

Insbesondere war ja versucht worden,
innerhalb der SPD Fuf} zu fassen, was je-
doch nicht gelang. Verdienstvoll ist die
Darstellung der Gegensitze der Freiwirt-
schaftslehre und des Nationalsozialismus,
da auch gerade heute wieder versucht
wird, der Freiwirtschaft eine Sympatisan-
tenrolle gegeniiber den Nazis unterzu-
schieben. Da die Nazis auf der einen Seite
fanatische Ideologen, auf der anderen Sei-
te jedoch sehr pragmatische Politiker wa-
ren, haben sie durchaus untersucht, ob das
Silvio Gesellsche Schwundgeld fiir sie
niitzlich sein konnte. Aber bereits 1934
haben sie vollstiandig davon Abstand ge-
nommen, da bereits zu dieser Zeit deutlich
wurde, daf} die Nazis mehr von kapitalisti-
scher Seite unterstiitzt wiirden.

Nach 1945 begann die Freiwirtschafts-
bewegung sich erneut zu formieren und es
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wird auf die Bedeutung von Otto Lauten-
bach, Karl Walker und Franz Hofstetter
hingewiesen. Leider starb Otto Lauten-
bach im Juli 1954, so daBl das Biindnis
zwischen Freiwirten und Neoliberalen aus
diesem Grund ein Ende fand. Die bis dahin
in der »Aktionsgemeinschaft Soziale
Marktwirtschaft« titigen Freiwirte ver-
lieBen diese, da sie von diesem Zeitpunkt
an ihre liberalistisch-kapitalistische Aus-
richtung genommen hat.

Senfft weist darauf hin, dal 1956 der
Freiwirtschaftsbund in das »Seminar fiir
fretheitliche Ordnung« iiberfithrt wurde.
DaB die Freiwirte sich heute vor allem im
Umfeld der Sozialwissenschaftlichen Ge-
sellschaft 1950 e.V. sammeln, stimmt
durchaus, jedoch bestehen nach wie vor
viele personelle und personliche Gemein-
samkeiten mit dem »Seminar fiir freiheitli-
che Ordnung«, das aufler an der zitierten

Stelle von Senfft nicht mehr erwihnt wird.
Insbesondere wird die Schriftenreihe
»Fragen der Freiheit« weder im Register
noch unter den Periodica auf S. 238 er-
wihnt.

Insbesonders wird mit keinem Wort auf
die Gemeinsamkeiten und wiederum Un-
terschiede der Freiwirtschaft zur Dreiglie-
derungsbewegung Rudolf Steiners einge-
gangen, {iber die eine durchaus
erwihnenswerte Literatur vorliegt.

Sieht man aber von diesen kleinen
Schonheitsfehlern ab, ist das Buch von
Senfft eine ausgezeichnete Darstellung
der Freiwirtschaft und aller damit zusam-
menhingenden Fragen. Es gehort in die
Bibliothek eines jeden Freiwirtes und auf
jeden Fall eines jeden Lesers der Schrif-
tenreihe »Fragen der Freiheit«.

Gerhardus Lang
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Eckhard Grimmel: Kreisldufe und Kreislauf-
storungen der Erde

Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1993, 188 Seiten

Der Kreislaut ist ein Konstruktions- und
Funktionsprinzip der Natur. Das gilt so-
wohl fiir das Weltall als auch fiir die kleine
Welt der Elementarteilchen. Die Umlauf-
bahnen der Planeten und Monde bilden
zwar keine regelméBigen Kreise im geome-
trischen Sinne, sondern Ellipsen, insgesamt
ein rhythmisch schwankendes, aber stabi-
les System, das bisher selbst Kollisionen
mit fremden Himmelskorpern standgehal-
ten hat. Die Erde —eingebettetin ein System
von Kreisldufen — ist selbst ein System von
Kreisldufen. Vonden Zyklen der Tages- und
Jahreszeiten bis zu den Stoffwechselpro-
zessen im menschlichen Korper alles zirku-
liert, auch Gestein und Organismen, Wasser
und Rohstoffe, die Schichten der Atmos-
phire und des Bodens. Der Geologe Eck-
hard Grimmel spiirt in weiten Teilen seines
Buches die Funktionsprinzipien einer
»menschenfreien« Erde auf. Mit Sachver-
stand ohne Fachkauderwelsch, in farbiger
Sprache und mit Hilfe von tiber dreilig Ab-
bildungen werden dem Leser die Naturge-
setze erkldrt mitdem Ziel, die Erkenntnis zu
vermitteln, welche Gesetze sich die Men-
schen im eigenen Interesse geben sollten,
damit ihr wirtschaftliches, gesellschaftli-
ches und politisches Handeln der Bewah-
rung der Lebensgrundlagen dient.

Die Erde 148t sich in mehrere Sphéren
einteilen: Atmosphire (Lufthiille), Hydro-
sphére (Wasserhiille), Biosphére (Zone des
Lebens), Lithosphire (Erdkruste),
Asthenosphire (Erdmantel ) und Erdkern.
Zwischen allen Sphiren findet ein Stoffaus-
tausch statt, je mobiler die einzelnen
Sphéren sind desto schnellerund intensiver.
Trotz ihrer gegenseitigen Durchdringung

und Uberschneidung lassen sich die
Sphiren funktionell gut voneinander unter-
scheiden, weil sich in jedem einzelnen Be-
reich das Kreislaufprinzip der Natur mani-
festiert. Im Gegensatz zum Kreisen
kompakter Himmelskorper verdndern in
den Stoffkreisldufen der Erdsphire beweg-
liche Stoffe fortlaufend ihren Aggregatzu-
stand oder gehen neue molekulare Verbin-
dungen ein; aus gewaltigen Gemischen
werden neue Ordnungen aufgebaut.

Die Erde kreist in einer kleinen »6kolo-
gischen Nische« unseres Sonnensystems.
Wiire sie nur fiinf Prozent der Sonne niher
oder ferner, wiirden groe Kilte oder Hitze
keine lebensfordernde Atmosphire zulas-
sen. Innerhalb dieser schmalen Zone konn-
te sich durch langes und erfolgreiches
»Wirtschaften« der Natur das Leben ent-
wickeln. Was in Millionen und Milliarden
Jahren langsam aufgebaut wurde, konnte
aber in kurzer Zeit zerstort werden. Zum ei-
nen drohen der Erde »Kreislaufstorungen«
— sie sind der zweite Aspekt des Buchthe-
mas — durch kosmische Kollisionen und
Vulkanausbriiche, zum anderen durch den
Menschen.

Die Anthroposphire (die Sphire des
Menschen), die bei der Beschreibung der
Geosphire schlieBlich unweigerlich in den
Blick gerit, hat sich immer mehr vom Prin-
zip des Kreislaufs, einem der wichtigsten
»Wirtschaftsgrundsitze« der Natur, ent-
fernt. Der Mensch setzt bisher den natiirli-
chen Kreisldufen starre, nicht zirkulieren-
de, zerstorerisch wirkende Systeme
entgegen. Kiinstliche Meteoriten (Atomsa-
telliten) konnen auf die Erde stiirzen und er-
hebliche Schiden anrichten, abgesehen von
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der Moglichkeit atomarer Kriege. Die Exi-
stenz eines vielfach behaupteten Kern-
brennstoffkreislaufs bei der zivilen Nut-
zung der Atomenergie bestreitet der Autor,
weil von einer sicheren Entsorgung radio-
aktiver Abfille grundsiitzlich nicht gespro-
chen werden konne. Die Nutzung der
Atomenergie fiihre zu einer endlosen De-
formierung des Lebens auf der Erde. Die
Produktion radioaktiver Abfille sei daher
einzustellen.

Hingegen konnen fast alle anderen Ab-
fallstoffe, die im Falle der Endlagerung die
Lithosphire, die Hydro-, Atmo- und Bio-
sphére verseuchen, wiederverwendet oder
unschidlich gemacht werden, wenn man
will. Grimmel zeigt auch Bedingungen fiir
sichere Entsorgung auf.

Und was sagt er zam Ozonloch und zum
Teibhauseffekt? Eine Regeneration der
Ozonschicht darf als gesichert angesehen
werden, wenn man an der Maxime festhilt,
moglichst keine Stoffe in die Atmosphére
zu leiten, die es dort von Natur aus nicht
oder in geringeren Mengen gibt als vom
Menschen hinzugefiigt werden. Und ohne
etwa einen hemmungslosen Verbrauch fos-
siler Brennstoffe befiirworten zu wollen:
Statt menschengefihrdender Klimaverin-
derung durch CO,-Freisetzung ist langfri-
stig ein fiir die Photosynthese der Pflanzen
kritischer C0O,-Mangelzustand zu befiirch-
ten, da der »H-C-O-Kreislauf« nicht ge-
schlossenist!

Ein »Kreislauf in den Untergang« ist das
»superexponentielle« Bevolkerungs-
wachstum (immer kiirzere Verdoppelungs-
zeiten). Der Mensch, ein gigantischer Para-
sit, der alle anderen Arten von Lebewesen
bis zu deren »Kollaps« ausbeutet und dabei
seine Umwelt mit vielféltigen Abfallpro-
dukten verschmutzt und verseucht?

Der Autor ist Professor am Institut fiir
Geographie und Wirtschaftsgeographie der
Universitdt Hamburg. Der zweite Fachbe-

reich des Instituts mag den Geologen sensi-
bilisiert haben, in dem Abschnitt iiber die
Anthroposphire auch den Wirtschafts- und
Geldkreislauf zu hinterfragen. Warum ori-
entiert der Mensch seine Wirtschaft nicht
prinzipiell an den Produktionsmethoden
der Natur? Ist es denn die Bevolkerungsex-
plosion in den armen Lindern allein, die
nach unauthorlichem naturzerstdrenden
‘Wachstum — auch in den reichen Liandern —
verlangt? Bei ndaherem Hinsehen fillt ein
grotesker  Selbstvermehrungsmechanis-
mus im Finanzkapital auf, das Prinzip von
Zins und Zinseszins, das langfristig zu ei-
nem »monetiren Teufelskreislauf« (Hel-
mut Creutz) fiihrt, der alle Volkswirtschaf-
ten zu stindigem Wachstum zwingt.
Grimmel weist auf den Vorschlag einer
»Umlaufsicherung« des Geldes von Silvio
Gesell hin, die eine kreislaufstabilisierte
Wirtschaft ohne Wachstumszwang ermog-
lichen wiirde, eine ©kologisch geprigte
Marktwirtschaft. Mit einer entsprechenden
Gesetzgebung wiirde der Mensch in die
natiirlichen Kreisldufe der Erde sich einzu-
fiilgen beginnen. Andere Gesetze miifiten
und konnten folgen, um einen globalen
Kreislaufkollaps zu verhindern.

Aberauch dies erwédgt Grimmel: Der Ho-
mo sapiens schleppt das stammesge-
schichtliche Erbe menschlicher Unver-
nunft (Eibl-Eibesfeld) mit sich herum. Ein
Symptom ist der » Wille zur Macht«, der ar-
chaische Herrschaftsmethoden aufrechter-
halt, deren Auslidufer in Demokratien zum
Beispiel das Agieren von Lobbyisten im
Parlament manifestiert, dem wir natur- und
sozialschédliche Gesetze verdanken. De-
mokratien konnen nur funktionieren und
die bisherigen Defizite der Gesetzeswerke
iiberwinden, wenn sich alle Menschen poli-
tisch engagieren und jederdas Rechtdes In-
dividuums akzeptiert.

Josef Hiiwe
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Thomas Straubhaar/Manfred Winz:
Reform des Bildungswesens

Kontroverse Aspekte aus konomischer Sicht

Verlag Paul Haupt, Bern — Stuttgart — Wien 1992
ISBN 3-258-04693-X, 151 Seiten, 40,— DM

Hier haben Schweizer Okonomen eine
Auseinandersetzung aufgenommen, die so
im deutschen Sprachraum noch nicht zu er-
warten war. Gewill die Reformbediirftig-
keit des Bildungswesens ist ein Allgemein-
platz. Aber deshalb schnurstracks seine
vollstindige Privatisierung zu fordern, das
tiberrascht auch einen altgedienten Kenner
der Bildungspolitik, der sich fiir eine uto-
pisch ferne Zukunft schon immer vorstellen
konnte, daB die Grenzen der Wirksamkeit
des Staates einmal so gezogen werden, daf3
ihm wirklich nur noch die Rechtsaufsicht
iiber Schulen und Hochschulen zusteht und
eine subsididre, aber nicht freiheitsgefihr-
dende Finanzierungspflicht.

Aber gerade lange aufgestaute und
scheinbar unmdogliche geselischaftliche
Entwicklungsschritte ~ vollziehen  sich
manchmal iiberraschend schnell. Man muf
gar nicht fragen, wer das Ende der DDR hat
kommen sehen. Wer von uns hat jemals ge-
glaubt, die Privatisierung von Bahn und
Post noch zu erleben? Dort sind die meisten
Beamten beschiftigt! Schlufl damit! Und es
geht politisch erstaunlich reibungslos. Da
sollte man den Schulen nicht auch noch hel-
fen konnen?

Wire das Buch nicht fiir die Verhiltnisse
der Schweiz, sondern fiir die Deutschlands
geschrieben, miifite man als Defizit vermer-
ken, daB die bemerkenswerte Position der
Privatschulen im Grundgesetz nicht er-
wihnt ist. Wo immer in Deutschland eine
private Schule die Schiiler an sich binden
kann, muB der Staat sich als Schultréger
zuriickziehen. Nur die vielen kleinen Be-
nachteiligungen der Schulen in freier Tré-

gerschaft verhindern eine schrittweise Pri-
vatisierung der  Schultrdgerschaft in
Deutschland. Vielleicht bewirkt das ange-
zeigte Buch hier einen bildungspolitischen
Wandel. Eine von selbst laufende Privati-
sierung wird von den jeweils Beteiligten als
Verbesserung empfunden; eine politisch er-
zwungene wiirde doch viel Arger machen.

Die Autoren gehen ausschlieBlich wirt-
schaftswissenschaftlich vor. Sie unterschei-
den die Frage des staatlichen oder privaten
Angebots von Bildung konsequent von der
Frage der privaten oder staatlichen Finan-
zierung des Bildungswesens. Sie kommen
so dazu, im Interesse der Reformfahigkeit
des Bildungswesens fiir seine Privatisie-
rung und fiir Wettbewerb unter den einzel-
nen Bildungseinrichtungen zu pliddieren.
Die Alternative, den staatlichen Bildungs-
einrichtungen ohne Anderung der Triger-
schaft mehr Freirdume einzurdumen, um
sie schrittweise so reformfihig zu machen,
wie die Autoren es von privatisierten Schu-
len erwarten, wird nicht untersucht. Dabei
ldge es doch nahe, die staatlichen Schulen
durch Entbiirokratisierung so wettbewerbs-
fihig zu machen, wie die Schulen in freier
Tragerschaft es schon sind.

Die Autoren fordern zur Wahrung der
Chancengleichheit
— fiir das Schulwesen:

die staatliche Finanzierung durch Bil-

dungsgutscheine und
— fiirdas Hochschulwesen:

eine staatlich abgesicherte Gebiihren-

und Darlehensfinanzierung.
Diese Differenzierung der allgemeinen
und beruflichen Bildung beruht auf sorg-
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filtigen 6konomischen Darlegungen zur
Frage Bildung als privates und als 6ffentli-
ches Gut sowie zu den externen Effekten
der Heranbildung von Humankapital.
Hierzu werden die theoretischen und em-
pirischen Untersuchungen anderer Auto-
ren genannt.

Unbefriedigend bleibt nur, daB lediglich
die Alternative gesehen wird, Bildung als
Konsumgut oder Investitionsgut zu be-
greifen. Es fehlt vollig die Wahrnehmung
des 6konomischen Phinomens des Schen-
kens zur Er6ffnung neuer Entwicklungs-
moglichkeiten. Das Stiftungswesen wird
nur als Geschopf des Steuerrechts geschil-
dert. Hieran wird wieder deutlich spiirbar,
daB} es fiir das soziale Phinomen des Bil-
dungswesens noch keine eigene umfas-
sende Sozialwissenschaft im Range der
Staats- und Wirtschaftswissenschaften
gibt. Deshalb werden vom Standpunkt ei-
nes Wirtschaftswissenschaftlers nicht ein-
mal alle wirtschaftlichen Aspekte, die fiir
das Bildungswesen typisch sind, voll er-
faBt. Mehr konnen die Sozialwissenschaf-
ten aber heute noch nicht leisten.

Das Buch ist auch fiir wirtschaftswis-
senschaftliche Laien gut verstdndlich,
weil es — auch mit Hilfe von Gliederungs-
grafiken — auflerordentlich klar struktu-
riert ist. Die Umverteilungseffekte der tra-
ditionellen Bildungsfinanzierung werden
umfassend dargestellt und kritisch gewtir-
digt. Die groBere Chancengerechtigkeit
durch die vorgeschlagenen neuen Instru-
mente staatlicher Bildungsfinanzierung
wird Schritt fiir Schritt nachgewiesen.
Diese Fragen werden die kiinftige Diskus-
sion bestimmen; wer mitreden will, kann
sich in diesem Buch das Riistzeug ver-
schaffen.

So wissenschaftlich kiihl und sachlich
sie sonst schreiben — geradezu aufreizend
ist die Sprache der Autoren gegeniiber
denjenigen, die sich als Verteidiger des be-
stehenden Bildungssystems verstehen. Sie
werden ihre Leser deshalb wohl auBerhalb

der Lehrerschaft und Bildungsverwaltung
sowie ihrer politischen Interessenvertreter
suchen miissen. Die Autoren scheinen es
darauf anzulegen, die politischen
Schutzwiille, hinter denen sich das Bil-
dungswesen in Zeiten knapper geworde-
ner staatlicher Kassen zu verschanzen be-
gonnen hat, sturmreif zu schieflen. Sie
setzen ausdriicklich auf die destabilisie-
rende Wirkung des heftiger werdenden
Verteilungskampfes. Das wirkt auf der
Gefiihlsebene sehr destruktiv.

Man braucht schon eine gehorige Porti-
on Respekt vor der Leistungstiahigkeit mo-
derner Wirtschaftswissenschaft, um als
Freund des Bildungswesens die Einseitig-
keit der 6konomischen Betrachtung zu er-
tragen. Aber sie ist ebenso notwendig, wie
der rein padagogische Blick auf die Fragen
der Schulorganisation, der Staats- oder
Selbstverwaltung. Freiheit kann in unserer
Zeit nur gewihrt werden, wo die Bereit-
schaft zur vollen Verantwortung gegeben
ist — und die hat auch eine dkonomische
Seite, die nicht unfein ist. Sie macht nur
den unfrei, der kein BewuBtsein und kei-
nen Gestaltungswillen fiir sie entwickelt.
Das miissen wir noch lernen — sonst miis-
sen wir weiterhin mit Schulen und Hoch-
schulen staatlich versorgt werden wie un-
miindige Kinder.

Die klare Sprache und die vielen an-
schaulichen Schemata machen es auch
dem wirtschaftswissenschaftlich nicht
vorgebildeten Leser fast durchgingig
moglich, die Autoren voll zu verstehen.
Die hervorragend transparent gemachte
Gliederung erlaubt es auch, einzelne Kapi-
tel zu tibergehen, ohne den Gesamtzusam-
menhang zu verlieren. Die Autoren wollen
nach ihrem eigenen Vorwort »eine kono-
mische MeBlatte vorgeben, an der bil-
dungspolitische Konzepte zu beurteilen
sind«. Das ist ihnen erfreulich gut gelun-
gen.

Eckhard Behrens
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Blcher | Autoren

Rudolf Steiner: Nationalokonomischer Kurs

Nationalokomomischer Kurs und Seminar—
Sonderausgabe, 2 Binde zusammen
GA 340, 240 Seiten, kart. und GA 341, 108 Seiten, kart.,
zus. sk'r. 26,—/DM 29,—; ISBN 3-7274-3405-8

Der Rudolf Steiner Verlag hat den »Natio-
nalokonomischen Kurs« von 1992 und das
gleichzeitig durchgefiihrte »Nationaloko-
nomische Seminar« zusammengefaft und
als zweibdndige kartonierte Sonderausgabe
herausgegeben. Damit stehen die Texte, in
denen Rudolf Steiner die Aufgaben einer
neuen Wirtschaftswissenschaft darlegt, al-
len Interessenten und Arbeitsgruppen in ei-
ner preisgiinstigen Studienausgabe zur Ver-
fiigung.

Gerade in Anbetracht des immer offen-
sichtlicher werdenden Versagens der Wirt-

schaftswissenschaft und der weltweit im-
mer stirkeren Verkniipfungen im Wirt-
schaftsbereich kommt den vor mehr als
siebzig Jahren entwickelten Gedanken ge-
genwirtig eine erhohte Aktualitit zu.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
schlof einen langeren Beitrag in der Ausga-
be vom 5. Juni 1989 mit den Worten: » Aber
die Zeit Anfang der Zwanziger Jahre war
noch nicht reif fiir die >Briiderlichkeit< in
der Wirtschaft, wie sie Steiner vorschweb-
te. Ist sie es heute ?«

FdF-Redaktion

Die Mitwirkenden dieses Heftes:

Eckhard Behrens

Vorstandsmitglied des Seminars fiir freiheitliche Ordnung e. V.
Bergstralie 29, D-69120 Heidelberg

Prof. Dr. Ralf Dahrendorf

Warden des St. Antony's College
Oxford OX2 6JF, England

Prof. Dr. jur. Roland Geitmann
Martin Bucer-Strafe 6, D-77694 Kehl

Johann Wolfgang von Goethe 1

Josef Hiiwe
Riemeisterstrafie 15, D-14169 Berlin

Dr. med. Gerhardus Lang
Klinge 10, D-73087 Bad Boll

Herbert Spies
Pfennigicker 78, D-70619 Stuttgart
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Bicher

Lothar Vogel
Der dreigliedrige Mensch

Morphologische Grundlagen einer allgemeinen
Menschenkunde

Mit Zeichnungen von Alfred Stolle und Andreas Sauer

Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen, der
Pidagogischen und der Medizinischen Sektion der Freien
Hochschule fiir Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach

3. umgearbeitete und nochmals wesentlich erweiterte Auflage 1992
536 Seiten, mit 160 Zeichnungen, gebunden, Leinen
Fr. 80,—/DM 89,—  ISBN 3-7235-0490-6

In 3. Auflage und nicht nur in umgearbeiteter, sondern wesentlich erweiter-
ter Form erschien jetzt das Buch von Lothar Vogel: Der dreigliedrige
Mensch. Schon seit seiner 1. Auflage 1967 gehort es zu den menschenkund-
lichen Standardwerken nicht nur fiir Waldorfpadagogen und Kiinstler, son-
dern auch fiir den Grundlagen suchenden Mediziner. . . (In dieser Auflage)
istin der Tat richtiges Neuland dazu erobert worden: die Bereiche des Haut-
organs, des zentralen und vegetativen Nervensystems und das der Sinnesor-
ganisation.

Lore Deggeller. »DAS GOETHEANUM « N35, 1992

Sehr hilfreich fiir nicht nichtmedizinische Leser sind die als Fuf3noten gege-
benen Worterklidrungen und besonders die zahlreichen treffenden und un-
mittelbar erhellenden Dichterworte und Aphorismen.

Klaus Charisius, Der Lehrerrundbrief

Dieses Buch ist eine Tat. Sie verdndert das Denken, verwandelt das Empfin-
den und entflammt das Wollen. Mogen viele Menschen von der Geisteskraft
dieses Buches beriihrt werden.

Claus Rasmus, »Der Merkurstab«, Heft 5, 1992
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